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VORWORT

Die Internationale Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS) bezieht ihren Wert, ihre Stärke und ihre Dynamik aus 
der weltweiten Gemeinschaft ihrer Mitglieder – nationale Institutionen, die die wichtigsten Programme der sozialen 
Sicherheit ihres Landes verwalten. Dies versetzt die Vereinigung in eine einzigartige und privilegierte Lage, die es 
ihr erlaubt, die wichtigsten politischen Themen und aufkommenden Herausforderungen der sozialen Sicherheit 
sowie verschiedene innovative Maßnahmen und kreative Lösungen zu analysieren.

Im Programm und Haushalt 2020–2022 der IVSS sind vier Prioritäten definiert, die während des Trienniums 
angegangen werden sollen:

• Die Zukunft von Verwaltung und Management der sozialen Sicherheit

• Deckung der sozialen Sicherheit in einer Welt im Wandel

• Erfüllung der veränderten Bedürfnisse einer alternden Bevölkerung

• Die Rolle der sozialen Sicherheit bei der Förderung inklusiven Wachstums und gesellschaftlichen Zusammenhalts

Das SARS-CoV-2-Virus, das die COVID-19-Pandemie auslöste, hat zu viel Leid geführt. Die aufeinanderfolgenden 
Infektionswellen verursachten für die Gesundheit und den Lebensunterhalt der Bevölkerungen und für die 
Volkswirtschaften erhebliche gesellschaftliche und wirtschaftliche Kosten.

Inmitten dieser Ereignisse sind die Systeme der sozialen Sicherheit der Region Europa ihrem Sozialschutzversprechen 
nachgekommen. Die Region beherbergt einige der fortschrittlichsten und umfassendsten Sozialschutzsysteme 
der Welt, und die IVSS-Mitgliedsinstitutionen haben auf die Herausforderungen der COVID-19-Krise reagiert. 
Bis Dezember 2021 wurden mehr als 500 Notfallmaßnahmen umgesetzt, insbesondere neue Leistungen für 
Beschäftigte und deren Angehörige, Leistungsverlängerungen sowie Lohnzuschüsse.

Dennoch wurden die politischen Führungspersönlichkeiten der Länder aus der Region und die Verwaltungsfachleute 
der sozialen Sicherheit durch die Krise daran erinnert, dass noch viel zu tun bleibt. Neben der öffentlichen Gesundheit 
und der Gesundheit am Arbeitsplatz sowie der Wiederherstellung von Wirtschaftstätigkeit und -wachstum wurden 
weitere postpandemische Maßnahmen der sozialen Sicherheit für eine Verbesserung der Leistungsangemessenheit, 
der finanziellen Tragfähigkeit und in einigen Teilen der Region der Deckungsausweitung und der Erweiterung 
der gedeckten Risiken eingeleitet. In den benachteiligten Bevölkerungsgruppen der Region, darunter Frauen, 
Migranten, junge und ältere Menschen, finden sich weiterhin informelle Beschäftigung, Armut und Ungleichheit. 
Durch die Globalisierung, die Bevölkerungsalterung, den Klimawandel, die technologischen Entwicklungen und 
das Aufkommen neuer Beschäftigungsformen wird die Lage noch weiter kompliziert.

Die COVID-19-Krise hat deutlich gemacht, wie relevant die IVSS-Prioritäten des Trienniums 2020–2022 sind. 
Dieser Bericht beschreibt die weitreichenden Innovationen der Institutionen der sozialen Sicherheit Europas, die als 
unmittelbare Antwort auf die Krise oder – was ebenso wichtig ist – als Antwort auf längerfristige Herausforderungen 
der Systeme der sozialen Sicherheit entwickelt wurden. Die Institutionen der sozialen Sicherheit in Europa reagierten 
durch verbesserte Verwaltungskapazitäten, Design Thinking, agile Geschäftsprozesse, digitale Technologien sowie 
interinstitutionelle Koordinationsanstrengungen auf die immer höheren öffentlichen Forderungen und Erwartungen 
sowie auf ihren eigenen institutionellen Bedarf, um die mittel- und langfristige Tragfähigkeit der Programme der 
sozialen Sicherheit sicherzustellen.

Dieser Bericht ist der vierte in einer Reihe regionaler Berichte, die vom IVSS-Generalsekretariat herausgegeben 
wurden. Darin werden die Prioritäten des Trienniums auf die Besonderheiten der Region heruntergebrochen, und der 
Kontext des Regionalforums für soziale Sicherheit für Europa wird beleuchtet. Die regionalen Berichte sind ein 
wichtiger Bestandteil der Tätigkeiten zur Wissensproduktion der Vereinigung, mit denen die IVSS-Mitglieder in jedem 
Triennium über Innovationen, Entwicklungen und aufkommende Trends der sozialen Sicherheit informiert werden.

Es ist mir ein Vergnügen, Ihnen diesen Bericht zu präsentieren.

Marcelo Abi‑Ramia Caetano
Generalsekretär
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EINFÜHRUNG

Es gibt Anzeichen dafür, dass sich die Weltwirtschaft von der COVID-19-Krise erholt. Zum Zeitpunkt der Abfassung 
dieser Zeilen leiten die Länder der Region Europa entscheidende und weitreichende Schritte zur Rückkehr in die 
Normalität ein. Nach fast zwei Jahren mit Lockdown-Maßnahmen und strengen Gesundheitsprotokollen lockern 
die Länder die Anordnung zum Maskentragen, die Beschränkung der sozialen Kontakte und die Kontrolle von 
Impfpässen für kulturelle Veranstaltungen und Gastronomie sowie von Antigen- und PCR-Tests für internationale 
Reisen. Obwohl weiterhin neue Infektionen gemeldet werden, gibt es zunehmend Grund für Optimismus in Ländern, 
die eine breitere Bevölkerungsimmunität, vor allem durch Impfprogramme, erworben haben. Man geht allgemein 
davon aus, dass COVID-19 bald als endemische Krankheit eingestuft wird, für deren Kontrolle jedoch regelmäßige 
Booster-Impfungen erforderlich sein könnten. Dennoch zeigen Durchbruchsinfektionen bei vollständig geimpften 
Menschen, dass ein Risiko neuer Mutationen besteht, gegen die die Impfstoffe weniger wirksam sein könnten.

Angesichts dieser Tatsachen drängen die Regierungschefs und die politischen Entscheidungsträger auf eine 
Normalisierung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens. Die Erholung in den Ländern der Region hängt 
wie auch im Rest der Welt entscheidend davon ab, ob sich die Binnenwirtschaft erholt und wieder wächst und ob 
auch der globale Handel und die internationalen Tätigkeiten wieder an Fahrt aufnehmen.

Die Institutionen der sozialen Sicherheit aus der Region sind ihrem Sozialschutzversprechen während der gesamten 
Pandemie nachgekommen. Dank digitalen Technologien gelang es ihnen, ihr Geschäftsumfeld durch Strategien 
zur digitalen Transformation, die alle strategischen Geschäftsprozesse sowie auch die Dienstleistungserbringung 
umfassten, neu zu gestalten. Viele Institutionen sind heute führend im Einsatz moderner Technologien, nicht 
zuletzt zur Bewältigung von Herausforderungen im Zusammenhang mit der Einhaltung der Beitragspflicht und 
der Bekämpfung von Hinterziehung und Betrug. Die regional beobachtete institutionelle Agilität bei der Nutzung 
fortschrittlicher Analyseverfahren, Big Data und Künstlicher Intelligenz hatte zur Folge, dass die Strategien, 
politischen Entscheidungsfindungsprozesse und Programmumsetzungen der sozialen Sicherheit nun stärker 
datenbasiert, transparent, automatisiert, dynamisch und resilient geworden sind.

Der vorliegende Bericht befasst sich mit den folgenden fünf Themen:

• Entwicklung der Verwaltungspraxis

• Ausweitung und Erhaltung der Deckung der sozialen Sicherheit

• Erfüllung der Bedürfnisse einer alternden Bevölkerung

• Förderung von integrativem Wachstum und gesellschaftlichem Zusammenhalt

• Antworten der sozialen Sicherheit auf die COVID-19-Pandemie

Kapitel 1, Entwicklung der Verwaltungspraxis, beschreibt Führung, Kommunikation und interinstitutionelle 
Zusammenarbeit als starke Motoren einer intelligenteren, reaktiveren und vermehrt kundenzentrierten sozialen 
Sicherheit. Digitale Technologien ermöglichen eine datenbasierte Kultur, die die institutionellen Kapazitäten und 
Entscheidungsfindungsprozesse enorm verbessert, Maßnahmen für eine bessere Einhaltung der Bestimmungen 
und für die Bekämpfung von Fehlern und Betrug unterstützt und proaktive Dienstleistungen fördert, die die 
Kundenbedürfnisse vorwegnehmen. Durch Governance-Praktiken wird gewährleistet, dass automatisierte Entscheide 
streng durch menschliches Wissen und menschliche Aufsicht kontrolliert und durch Bestimmungen und Vorgaben 
reguliert werden. Pläne für Geschäftskontinuität und Risikomanagement stellen sicher, dass Unterbrüche in der 
Diensterbringung abgefedert werden, dass technische und operative Themen wie mögliche Netzwerkausfälle, 
instabile Anwendungen, Systemwartung, Datensicherheit und Datenschutz angegangen werden und dass die 
Resilienz der Institutionen aufrechterhalten bleibt.
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Kapitel 2, Ausweitung und Erhaltung der Deckung der sozialen Sicherheit, beleuchtet den hohen Grad der Deckung 
der sozialen Sicherheit in der Region hinsichtlich Bevölkerung und Risikoarten, insbesondere in Bezug auf Alters-, 
Kinderbetreuungs- und Familien- sowie auf Invaliditätsleistungen. Zahlreiche Länder bieten beitragsunabhängige 
Geldleistungen an, meist für gefährdete Bevölkerungsgruppen. Die Leistungsangemessenheit ist ein weiterer 
Aspekt von Deckung und Einkommenssicherheit, und sie kann vor allem für Frauen und für Bevölkerungsteile mit 
fragmentierten Arbeitsbiografien herausfordernd sein. Eine weitere aufkommende und dringende Herausforderung 
liegt in der zu verbessernden Deckung für Arbeitsmigranten sowie für Arbeitnehmer in neuen Beschäftigungsformen, 
insbesondere für Beschäftigte digitaler Plattformen und in der Gig Economy. Wichtige Innovationen wurden 
eingeführt, um die Deckung von Flüchtlingen, Pflegepersonen, ausländischen Beschäftigten und Arbeitsmigranten 
mit rechtswidrigem Aufenthalt sowie von Beschäftigten digitaler Plattformen zu formalisieren.

Kapitel 3, Erfüllung der Bedürfnisse einer alternden Bevölkerung, liefert einen Überblick darüber, wie die Länder 
der Region auf die Bevölkerungsalterung reagieren. Die Region Europa zeichnet sich durch die Unterschiedlichkeit 
ihrer nationalen Systeme der sozialen Sicherheit sowie durch den Umfang und die Breite der angebotenen Deckung 
aus. Finanzielle Tragfähigkeit ist eine verbreitete Herausforderung und hat in der Mehrzahl der Länder dazu geführt, 
dass die Renten weniger großzügig ausfallen und das Rentenalter erhöht wurde. Wichtige Themen sind hier die 
Langzeitpflege für Menschen mit chronischen Erkrankungen sowie soziale Unterstützungsdienstleistungen zur 
Alltagsbewältigung. Bei den in der Region beobachteten Reaktionen stehen meist drei Aspekte im Vordergrund: die 
Schaffung eines politischen Umfelds zur Bewältigung des Langzeitpflegebedarfs, die Umsetzung von Programmen 
zur Unterstützung älterer Menschen und die gesteigerte Qualität und Resilienz der Dienstleistungserbringung 
durch neue Technologien.

Kapitel 4, Förderung von integrativem Wachstum und gesellschaftlichem Zusammenhalt, unterstreicht, dass die 
finanzielle Unabhängigkeit für die Umsetzung von Inklusion und gesellschaftlichem Zusammenhalt fundamental 
ist. Diejenigen Länder der Region mit reifen Sozialschutzsystemen verfolgen in der sozialen Sicherheit einen 
Lebenslaufansatz, der die Menschen vor verschiedenen Risiken im Lebensverlauf schützen soll. Herkömmliche 
beitragsabhängige Programme, die hauptsächlich Risiken von Erwachsenen im arbeitsfähigen Alter abdecken, 
werden ergänzt durch bestehende Systeme zur Verringerung von Armut in all ihren Formen und von ihren Ursachen. 
Die Einkommenstransfers und Sozialhilfeprogramme sind auf Risiken ausgerichtet, die bei Geburt, in Kindheit, 
Jugend, jungem Erwachsenenalter und am Anfang des Erwerbslebens auftreten, sowie wenn keine Erwerbsarbeit 
verfügbar oder möglich ist. In den benachteiligten Bevölkerungsgruppen der Region, zu denen auch Frauen, 
Migranten, junge und ältere Menschen gehören, sind informelle Beschäftigung, Armut und Ungleichheit jedoch 
weiterhin verbreitet.

Kapitel 5, Antworten der sozialen Sicherheit auf die COVID‑19‑Pandemie, berichtet über die schnellen, effizienten 
und vielfältigen Antworten der Sozialschutzsysteme der Region auf die COVID-19-Krise. Zu den Maßnahmen gehören 
Zahlungen zur Einkommenshilfe, Lohnzuschüsse sowie Kurzarbeit zur Arbeitsplatzerhaltung. Vielfach wurden die 
Beitragssätze gesenkt, Strafen für Zahlungsverzug wurden ausgesetzt und Fristen für die Beitragszahlung verlängert. 
Arbeitsunfallversicherungen boten eine genaue Anleitung für Gesundheits- und Hygieneprotokolle zum Schutz des 
Arbeitsumfelds. Durch die Anerkennung von COVID-19 als Berufskrankheit bei Gesundheitsfachkräften wurde es für 
diese einfacher, einen Einkommensersatz zu beantragen. Dank digitalen Technologien wurden behördenübergreifende 
Netzwerke aktiviert, um gemeinsam die Auswirkungen von COVID-19 auf den Stellenmarkt und den Zugang zu 
Dienstleistungen der sozialen Sicherheit zu erfassen und anzugehen.

Auch in der Zeit nach der Pandemie dürften die Systeme der sozialen Sicherheit weiterhin eine wichtige Rolle spielen. 
Die politischen Entscheidungsträger verstehen heute besser, dass mögliche Synergien zwischen Programmen der 
sozialen Sicherheit, Beschäftigungspolitiken, aktiven Arbeitsmarktmaßnahmen, Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, 
Programmen für den Übergang von der Schule ins Arbeitsleben sowie Initiativen zur Schaffung von Arbeitsplätzen 
wie Unternehmerförderung, Mikrofinanzierung und Start-Up-Unterstützungen besser genutzt werden sollten. 
Der Weg in die Zukunft verläuft über den möglichst schnellen, prioritären und inklusiveren Wiederaufbau des 
Lebens und Lebensunterhalts derjenigen Menschen, die unter der Pandemie gelitten haben.
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01 
ENTWICKLUNG DER 
VERWALTUNGSPRAXIS

Die Institutionen der sozialen Sicherheit in der 
europäischen Region fördern die institutionelle Reife 
hinsichtlich Governance und Leistungsfähigkeit und 
setzen Informations‑ und Kommunikationstechnologie 
(IKT) ein, um exzellente Dienstleistungen in den von 
ihnen verwalteten Programmen zu erreichen. Digitale 
Technologien unterstützen das Bestreben, die bestmöglichen 
Dienstleistungen der sozialen Sicherheit zu erbringen, 
und führen zu erheblichen Effizienzsteigerungen in 
den Geschäftsabläufen sowie zu Kosteneinsparungen, 
besserer Reaktionsfähigkeit und Konnektivität. 
Informationskultur und ‑nutzung sind die Markenzeichen 
einer modernen Sozialversicherungsverwaltung. 
Die Digitalisierung erschließt die in riesigen 
Sozialversicherungsdatenbanken gespeicherten 
Informationen und macht sie leichter zugänglich. 
Sie erleichtert auch die interinstitutionelle Zusammenarbeit 
und ermöglicht einen behördenübergreifenden Ansatz für 
öffentliche Dienstleistungen. Die COVID‑19‑Pandemie 
hat den Einsatz digitaler Technologien und neuer 
Arbeitsmethoden beschleunigt und die Verwaltungspraxis 
auf operativer und institutioneller Ebene sowie auf 
Dienstleistungsebene verbessert.

Die Institutionen der sozialen Sicherheit in der Region 
gehören zu den beweglichsten und dynamischsten in Bezug 
auf Verwaltungsfähigkeit und ‑praxis. Dennoch sehen sie sich 
weiterhin mit Herausforderungen konfrontiert, die sich aus 
den veränderten Kundenbedürfnissen, der demografischen 
Alterung, der Globalisierung, dem Klimawandel und den 
Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt und in der Technologie 
ergeben. Positiv ist, dass die Region gleichzeitig die digitale 
Inklusion der Kunden sicherstellt, um zu gewährleisten, 
dass die Dienstleistungen der sozialen Sicherheit zur 
richtigen Zeit, am richtigen Ort und für den richtigen 
Kunden verfügbar sind. Die digitale Transformation 
der sozialen Sicherheit geht Hand in Hand mit der 
Qualifizierung und Umschulung des Personals, um sich 
an eine hybride Umgebung, neue Funktionen und neue 
Arbeitsmethoden im Zusammenhang mit Digitalisierung, 
datengesteuerten Ansätzen und kooperativen Arbeitsplätzen 
anzupassen. Investitionen in Mitarbeiterfähigkeiten 
sowie in neue Technologien und Entwicklungsmethoden 
ermöglichen Innovationen, die menschliche und digitale 
Lösungen kombinieren.
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Entwicklung der Verwaltungspraxis
Schaubild 1. Länderverteilung in Europa nach EGDI-Niveau, 2016, 2018 und 2020
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Quelle: UNDESA (2020).

Entwicklung der digitalen Inklusion
Schaubild 2. Anzahl der europäischen Länder, die Onlinedienste für gefährdete Gruppen 
anbieten, 2016–2020
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Zugang zu Onlinediensten: 
Mobile und häusliche Konnektivität
Schaubild 3. Europäische Haushalte mit 
häuslichem Internetzugang und das Internet 
nutzende Einzelpersonen, 2005–2020
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Schaubild 4. Europäische Haushalte mit Zugang 
zu Mobiltelefon und Internet, 2010–2021 
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Entwicklung der Verwaltungspraktiken in Europa

58%sehr 
hoher

EGDI

hoher & 
sehr hoher

EGDI

Im Jahr 2020 entfiel der höchste Anteil 
der Länder in der Gruppe mit sehr 
hohem EGDI auf Europa (58%).

Quelle: UNDESA (2020, S. xxvi, 40).

Von 2018 bis 2020 wechselten sieben 
Länder von der Gruppe mit hohem in 
die mit sehr hohem EGDI (Tschechien, 
Bulgarien, Slowakei, Lettland, Kroatien, 
Ungarn und Rumänien).

In Europa gibt es kein Land, das unter 
die Definition des niedrigen oder 
mittleren EGDI fällt.

Digitale Inklusion in Europa

93%

Europa hat den größten 
Anteil an Ländern (93%), 
die Onlinedienste für gefährdete 
Bevölkerungsgruppen anbieten.

Quelle: UNDESA (2020, S. xxvi).

Bei fast allen Kategorien von 
schutzbedürftigen Personen ist der 
Zugang zu Onlinediensten zwischen 2016 
und 2018 gestiegen. Im Jahr 2020 wurde 
ein leichter Rückgang bei der Zahl der 
Onlinedienste für Jugendliche und ältere 
Menschen anbietenden Länder registriert.

Unter den gefährdeten Gruppen sind 
Menschen mit Behinderungen am 
stärksten betroffen.

Zugang zu Onlinediensten in Europa

70% 44%

Mehr als 70% der Länder bieten Zugang 
zu mindestens 20 verschiedenen 
Onlinediensten, einschließlich der 
Onlinebeantragung von Zertifikaten, 
Lizenzen, Ausweisen oder Zahlungen.

Quelle: UNDESA (2020, S. xxvi, 43).

Visumanträge werden nur von 44% der 
europäischen Länder online angeboten.

Die bemerkenswertesten Zuwächse bei 
der Bereitstellung von Onlinediensten 
in den letzten zwei Jahren gab es bei 
der Anmeldung eines Unternehmens, 
der Beantragung einer Geburts-/
Heiratsurkunde, der Beantragung eines 
Führerscheins und der Beantragung 
eines Personalausweises.

Mobile Konnektivität und Internetzugang in Europa

87%

Die Zahl der aktiven mobilen 
(drahtlosen) Breitbandanschlüsse 
pro 100 Personen in Europa lag im 
Jahr 2020 bei 91 pro 100 Personen, 
gegenüber 80 im Jahr 2018.

Quelle: UNDESA (2020).

In Europa nehmen die Festnetz-
Breitbandanschlüsse weiterhin stetig zu 
und werden im Jahr 2021 35 Anschlüsse 
pro 100 Einwohner erreichen. Die Zahl 
der Festnetz-Breitbandanschlüsse ist seit 
2020 höher als die der Festnetztelefonie.

Quelle: ITU (2021).

87% der Einzelpersonen nutzten 
im Jahr 2021 das Internet. In dieser 
Hinsicht ist die Geschlechterparität im 
Jahr 2020 fast erreicht (83% für Frauen 
und 87% für Männer).

Quelle: ITU (2021).
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GOVERNANCE UND STRATEGIE

Stärkung institutioneller Exzellenz 
und Compliance

Bei der Erfüllung ihres Auftrags zur sozialen Sicherheit steigern die 
Sozialversicherungsträger in der Region die Exzellenz durch neue und 
verbesserte Verwaltungspraktiken. Die Anwendung der ISO-Normen 
und der Leitlinien der IVSS über Good Governance, der Leitlinien 
der IVSS zur Dienstleistungsqualität sowie der Leitlinien der IVSS 
über Informations‑ und Kommunikationstechnologie gehören zu 
den Referenzen, die bei der kontinuierlichen Verbesserung der 
Sozialversicherungsverwaltung auf operativer, institutioneller und 
auf Dienstleistungsebene Orientierung bieten.

In Spanien überwand die Landesanstalt für soziale Sicherheit (Instituto 
Nacional de la Seguridad Social – INSS) Personalkürzungen, indem 
sie das Verfahren für die Altersrente automatisierte. Dies führte zu 
einer erheblichen Verringerung des Personaleinsatzes in diesem 
Prozess und trug zur Standardisierung der Rentenakten im ganzen 
Land bei, wodurch die Gleichbehandlung aller Bürger und die 
effiziente Personalzuweisung für andere Aufgaben gewährleistet 
wurden. Die INSS hat auch die Datenübermittlung an Arbeitgeber 
über die von ihren Arbeitnehmern bezogenen Leistungen – 
insbesondere Invaliditätsleistungen – automatisiert, um den 
Arbeitgebern die Einhaltung der Vorschriften zu erleichtern.

Im Fürstentum Monaco wurden durch ein neues Gesetz 
Familienleistungen für Selbstständige eingeführt, die allen 
Erwerbstätigen des Fürstentums Zugang zu Familien- und 
Schwangerschaftsbeihilfen bieten. Die Organisation des neuen 
Programms haben die monegassischen Sozialkassen (Caisses 
sociales de Monaco – CAMTI) durch eine auf dem Prinzip der 
zentralen Anlaufstelle basierenden Kundenerfahrung ganzheitlich 
erleichtert. Sie umfasst den Aspekt der Governance (Überwachung, 
Risikomanagement, interinstitutionelle Koordinierung und 
Änderungsmanagement des Personals) und die erforderlichen 
Dokumente für neue und ehemalige Mitglieder, die für die neuen 
Dienstleistungen in Frage kommen.

Die Sozialversicherungskasse der Russischen Föderation (Social 
Insurance Fund of the Russian Federation – SIFRF) hat ein 
gemeinsames Projekt mit der Russian Railway und der Federal 
Passenger Company ins Leben gerufen, das darauf abzielt, 
die Ausstellung von Reisedokumenten und elektronischen Fahrkarten 
für Bürger zu vereinfachen, die eine staatliche Leistung für die 
kostenlose Fahrt mit Fernzügen zum und vom Ort der medizinischen 
Behandlung erhalten.

In Italien setzte die Landesanstalt für Arbeitsunfallversicherung 
(Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro 
– INAIL) eine Arbeitsgruppe ein, die das Risikobewertungsverfahren 
für die oberen Gliedmaßen standardisiert hat, das die korrekte 
Anwendung der in der ISO 11228-3:2007 und ISO/TR 12295:2014 
definierten standardisierten Risikobewertungsmethoden sicherstellt 
und vergleicht.

Um das Management von Nachhaltigkeitsrisiken zu verbessern, 
verwendet der französische Interprofessionelle Landesverband 
für die Beschäftigung in Industrie und Handel (Union nationale 
interprofessionnelle pour l‘emploi dans l‘industrie et le commerce 
– Unédic) die Erträge aus sozial verantwortlichen Investitionen auf 
den Finanzmärkten, um seine Einnahmen aufzustocken, wenn sie 
die laufenden Ausgaben und Projektausgaben nicht decken.

ERBRINGUNG 
HOCHWERTIGER DIENSTLEISTUNGEN

Geleitet von einem kundenorientierten Dienstleistungsmodell 
zur Verbesserung der Kundenerfahrung im digitalen Zeitalter, 
erneuern die Sozialversicherungsträger in der Region den täglichen 
Informationsfluss durch IT-Lösungen und -Infrastrukturen, 
die Beschwerden von Antragstellern verwalten und die 
Interoperabilität mit anderen Trägern erleichtern, um die Messlatte 
für exzellente Dienstleistungen höher zu legen.

Im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz hat Italiens 
INAIL ein Informationsdokument über die Risiken erstellt, denen 
Heimarbeiter in verschiedenen Arbeitssituationen ausgesetzt sein 
können. Dies wurde zum Instrument der Regierung, um die Einhaltung 
von Arbeitsschutzbestimmungen für Arbeitnehmer durchzusetzen 
und das Umfeld für die neuen Arbeitsmethoden zu verbessern. 
Ebenso hat die INAIL innovative E-Learning-Schulungsmodule 
mit interaktiven Tools und Fallstudien für Studenten eingeführt. 
Ziel ist es, eine Gesundheits- und Sicherheitskultur zu fördern 
und das Bewusstsein für die Bedeutung von sicherem Verhalten 
und Risikobewusstsein zu schärfen. Gleichzeitig hat die INAIL in 
Südtirol ein Projekt ins Leben gerufen, bei dem junge Arbeitnehmer 
vor Ort Erfahrungen mit den Grundsätzen der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz sammeln können.

Eine weitere Initiative für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
wurde von der deutschen Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (SVLFG) ergriffen. Sie bietet eine 
mehrsprachige Web-Anwendung für Saisonarbeiter im Land 
an, die mit Hilfe von Texten, Bildern und Videos über relevante 
Arbeitsschutzthemen informiert.

Anpassung der Systeme, Methoden 
und Dienstleistungsinfrastruktur

Als Beitrag zu einem nationalen Programm für die digitale 
Wirtschaft der Russischen Föderation verwendet die Elektronische 
Personalakte der Rentenkasse der Russischen Föderation (Pension 
Fund of the Russian Federation – PFRF) ein neues und effizienteres 
Format zur Erfassung von Informationen über die Beschäftigung 
der Bürger, bei dem die Arbeitgeber nur noch einen elektronischen 
Arbeitsnachweis für jeden Arbeitnehmer verwenden müssen, der bei 
der Institution eingereicht wird.

In Tschechien sieht eine neue Gesetzgebung die Verpflichtung vor, 
ab dem 1. Januar 2020 Krankenscheine nur noch in elektronischer 
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Form auszustellen. Die tschechische Verwaltung der sozialen 
Sicherheit (Czech Social Security Administration – CSSA) führte 
daher die elektronische Krankschreibung ein, die den Umlauf 
von Papierformularen zwischen vier Stellen (Arzt, Versicherter, 
Arbeitgeber und CSSA) durch eine elektronische Portallösung ersetzt, 
bei der jede Stelle separat mit dem E-Portal der CSSA kommuniziert. 
Mit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie trug das System 
erfolgreich dazu bei, eine größere Zahl von Meldungen schnell 
zu bearbeiten und persönliche Kontakte zwischen Versicherten 
und Ärzten zu vermeiden.

In Irland reformierte das Ministerium für Sozialschutz (Department 
of Social Protection – DSP) die Verwaltung des Systems für 
Erwerbsfamilienleistungen, das für erwerbstätige Familien mit 
niedrigem Einkommen Einkommensunterstützung bereitstellt, 
und machte aus einem Altsystem die strategische IT-Plattform 
des DSP. Dadurch konnte die Dienstleistung bereits bewährte und 
skalierbare Verarbeitungs- und Datenbankdienste wiederverwenden. 
Dies ermöglichte auch eine automatisierte Entscheidungsfindung, 
bei der der Kunde Informationen eingibt, die dann von anderen 
Quellen bestätigt werden können, um die Dienstleistungserbringung 
zu beschleunigen.

Die spanische Allgemeine Finanzbehörde der sozialen Sicherheit 
(Tesorería General de la Seguridad Social – TGSS) hat ihre 
Dienstleistungsvision angepasst und Importass eingeführt, um das 
digitales Angebot für ihre Kunden durch umfassendere und 
benutzerfreundlichere Dienstleistungen zu erweitern. Die Initiative 
mit insgesamt 40 implementierten Dienstleistungen und einem 
persönlichen Bereich, in dem die Bürgerinnen und Bürger ihre 
Sozialversicherungskonten einsehen können, setzt die Strategie 
der Institution der standardmäßig digitalen Dienstleistungen um, 
wobei die digitalen Kanäle zum bevorzugten Kommunikationsmittel 
zwischen den Bürgern und der Institution werden. Die TGSS wandte 
innovative Methoden wie Fokusgruppen, Sozialforschung und 
Nutzertests an, um die Angemessenheit der neuen Dienstleistungen 
für die Bevölkerungszielgruppen zu ermitteln.

In Israel hat die Landesversicherungsanstalt (National 
Insurance Institute – NII) Gesetzesinitiativen und politische 
Änderungen vorgenommen, um die soziale Sicherheit während 
der COVID-19-Pandemie zu fördern und krisenbedingte 
organisatorische Anpassungen vorzunehmen, damit eine optimale 
Versichertenversorgung gewährleistet ist. Zu den Änderungen 
gehören neue Onlineformulare für die Website zur Beantragung 
von Arbeitslosen- und Altersbeihilfen, die Modernisierung interner 
Systeme zur Verbesserung der Büroarbeit und der Einsatz von 
Algorithmen bei der Bearbeitung von Arbeitslosenanträgen. 
Diese verbesserten die Dienstleistungserbringung und erweiterten 
die Nutzung der Digitalisierung als Instrument zur Umsetzung 
von Lösungen.

Digitalisierung 
der Kundendienstleistungen

Die digitale Transformation ermöglicht die Diversifizierung 
der institutionellen Dienstleistungskanäle. Ziel ist es, bessere 
und barrierearme Kundendienstleistungen anzubieten, 

die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und den Bedarf an persönlichen 
Gesprächen und Dienstleistungen inmitten der Pandemie zu 
verringern, was zu einer virtuellen Sozialversicherungshilfe führt.

Das Finnische Zentrum für Renten (Finnish Centre for Pensions 
– FCP) hat einen Onlinedienst entwickelt, der Informationen zur 
Abwicklung der gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträge für 
Grenzgänger an verschiedene Träger liefert. Dies vereinfacht den 
Verwaltungsaufwand für Arbeitgeber erheblich und erleichtert den 
Unternehmen die Arbeit auf internationalen Märkten. Die finnische 
Sozialversicherungsanstalt (Kansaneläkelaitos) entwickelte 
jüngst auch zwei Chatbots, um Kunden dabei zu unterstützen, 
ihre Angelegenheiten selbständig zu regeln, insbesondere um 
ihnen zu helfen, Informationen zu finden und zu interpretieren 
sowie Leistungsanträge auszufüllen.

Das belgische Landesamt für Arbeit (Office national de l‘emploi 
– ONEM) führte 2020 einen Chatbot ein, damit die Bürger besser 
in der Lage sind, eine Kopie ihrer Steuerformulare vorzulegen. 
Seitdem hat sich der Chatbot schnell und deutlich weiterentwickelt, 
so dass er heute den Bürgern effektiv bei der komplexen 
Suche nach Informationen unterstützen kann, insbesondere 
bei Unterbrechungen der Berufstätigkeit und vorübergehender 
Arbeitslosigkeit. Der Chatbot fördert auch die Nutzung der E-Box, 
eines virtuellen Briefkastens, über den die Bürgerinnen und Bürger 
bei der Verwaltung ihrer Anliegen bei öffentlichen Stellen Zugang 
zu Dienstleistungen haben.

In der Türkei stellt die Sozialversicherungsanstalt (Sosyal Güvenlik 
Kurumu – SGK) ein Online-Antragsstellungssystem zur Verfügung, 
das über verschiedene Kanäle wie Internet und Mobiltelefon 
zugänglich ist, um Rentnern die gesetzlichen Abzüge von ihren 
monatlichen Renten zu erklären. Der persönliche Kontakt mit 
SGK-Mitarbeitern wird durch diese Dienstleistung vermieden.

In Frankreich hat das Zentralamt der Träger der sozialen Sicherheit 
(Agence centrale des organismes de sécurité sociale – ACOSS) 
eine spezielle Website für neue Arbeitgeber eingerichtet, 
die einen funktionsübergreifenden und dynamischen Zugang zu 
wesentlichen Informationen über rechtliche, steuerliche, soziale und 
praktische Fragen – einschließlich eines Tools zur Simulation der 
Sozialversicherungsbeiträge und zur Schätzung der Gesamtkosten 
für Arbeitgeberprojekte – bietet. In der Folge hat die Institution 
erhebliche Fortschritte bei der Vereinfachung des steuerlichen und 
sozialen Rahmens für Selbstständige gemacht, was es ihr ermöglicht, 
für diese Arbeitnehmer eine vollständig digitale Dienstleistung zu 
schaffen. Der kostenlose Dienst wird über eine praktische mobile 
App bereitgestellt und erleichtert die Erstellung, die Verwaltung 
und den Steuererklärungsprozess.

Die SIFRF führte die mobile App Social Navigator ein. 
Sie bietet Informationen über Organisationen und Einrichtungen, 
die Dienstleistungen im sozialen Bereich anbieten, um die Bürger 
für diese zu sensibilisieren. Sie dient auch als Aufbewahrungsort für 
Dokumente, die für die Beantragung von Leistungen erforderlich 
sind. Die App berechnet auch die Höhe einiger Leistungsarten im 
Voraus, verfolgt den Fortschritt aller Zahlungen und ermöglicht 
die Beantragung neuer Leistungen. Das persönliche Konto von 
Social Navigator ist in das öffentliche Dienstleistungsportal der 
Russischen Föderation integriert.
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Zur Unterstützung von Personen, die sich im Ruhestand befinden oder 
kurz davor stehen, hat das Schwedische Rentenversicherungsamt 
(Pensionsmyndigheten) den Withdrawal Planner eingeführt, 
der eine einfache und sichere Umgebung für Einzelpersonen bietet, 
um sich mit ihren Renten und Ruhestandsoptionen vertraut zu 
machen und diese besser zu verstehen. Die Lösung wurde in enger 
Zusammenarbeit mit der schwedischen Rentenversicherungsbranche 
entwickelt und ist ein erfolgreiches Beispiel für die Zusammenarbeit 
zwischen privatem und öffentlichem Sektor in diesem Land.

In Lettland fördert das Staatliche Sozialversicherungsamt (State 
Social Insurance Agency – SSIA) die digitale Transformation der 
öffentlichen Dienste durch die Einrichtung eines E-Assistenten auf 
dem Portal für öffentliche Verwaltungsdienste. Es fördert die digitale 
Kompetenz der Kunden und verringert den Verwaltungsaufwand 
bei der Nachbearbeitung von Anträgen, die von lokalen 
Servicezentren eingehen.

Um die Kundenzufriedenheit mit Dienstleistungen der sozialen 
Sicherheit in Aserbaidschan beurteilen zu können, investierte 
das Amt für nachhaltige und funktionsfähige soziale Sicherheit 
(DOST) beim Ministerium für Arbeit und Sozialschutz der 
Bevölkerung in die Automatisierung und Digitalisierung 
von Kundenzufriedenheitsumfragen, Datenanalysen und 
Managementprozessen. Auf Grundlage der Umfrageergebnisse 

wurden ein elektronisches Bewertungssystem namens „Q-net“ 
und ein elektronisches Überwachungssystem „DOST Survey“ 
zur Erfassung von Bürgerbeschwerden eingerichtet, um den 
Übergang von analogen zu digitalen Datenverarbeitungs- und 
Analyseverfahren zu ermöglichen.

AUF DEM WEG ZUR 
DATENGESTEUERTEN 
SOZIALEN SICHERHEIT

Institutionen erkennen zunehmend die Bedeutung einer 
datengesteuerten Organisation. Die Institutionen der sozialen 
Sicherheit in der Region haben begonnen, Dashboards, Big Data, 
fortschrittliche Analysen und künstliche Intelligenz einzusetzen, 
um strategische und operative Entscheidungen des Managements 
zu unterstützen (IVSS, 2019).

Italiens INAIL hat ein Tool eingeführt, das auf Grundlage 
der INAIL-Datenbank die statistische Analyse der Exposition-
Reaktion-Beziehungen auf kristalline Kieselsäure ermöglicht. 
Das Instrument untersucht die Expositionsprofile in verschiedenen 
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Produktionsbereichen, entwickelt gute Praxis in den kritischsten 
Bereichen und ermittelt Maßnahmen zur Risikokontrolle am 
Arbeitsplatz. Die Initiative wird auch als Unterstützung für 
epidemiologische und toxikologische Studien in Betracht gezogen.

In Belgien entwickelte das ONEM eine Open-Data-Plattform als 
eine strategische Entscheidung, um die statistische Strategie der 
Institution zu erneuern. Die Initiative überwand das Problem der 
über eine Vielzahl von Datenbanken verstreuten Daten, indem 
sie die Datenlandschaft in detaillierten, aber äußerst nützlichen 
monatlichen Tabellen erfasste. Die Plattform erleichtert die 
Bearbeitung von statistischen Extraktionen, vermeidet die Extraktion 
von Abfragen auf Großrechnern und reduziert den Zustrom von Ad-
hoc-Datenanfragen. Für die Abteilung Statistik und Studien wurden 
spezielle Schulungen zur Entwicklung und Verwaltung von Abfragen 
und Berichten durchgeführt. Durch die Online-Datenplattform 
verbessert das ONEM die Verfügbarkeit und Interpretation der 
Daten unter Berücksichtigung von Datenschutzbestimmungen 
und Haushaltsbeschränkungen.

Um die Umsetzung der Informationspolitik und die Entwicklung von 
Informationsressourcen effizienter zu machen, hat die polnische 
Sozialversicherungsanstalt (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – ZUS) 
das ZUS-Statistikportal eingerichtet. Hier werden Publikationen, 
Forschungs- und Analyseergebnisse sowie eine Vielzahl statistischer 
Daten aus der satzungsgemäßen Tätigkeit der ZUS veröffentlicht. 
Die Initiative nutzt das breite Spektrum der satzungsgemäßen 
Aktivitäten der ZUS und ermöglicht zahlreiche statistische 
Erhebungen, die auf Grundlage von Sozialversicherungsdaten 
eine Querschnittsanalyse von Phänomenen für interne und 
externe Nutzer wie Forscher und Ministerien in Polen ermöglichen. 
Eine neue interaktive Datenplattform wird darüber hinaus 
unabhängige statistische Analysen (Data Mining, Erstellung von 
Korrelationstabellen durch externe Nutzer) und Datenvisualisierung 
(Karten, Diagramme) auf Grundlage der vom ZUS gesammelten 
Einzeldaten ermöglichen.

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) verfolgt 
einen umfassenden Ansatz, um die Betreuungsqualität für 
Patienten, die nach einem Arbeitsunfall psychische Störungen 
entwickeln, zu verbessern. Eine der Projektkomponenten ist ein 
Diagnosealgorithmus, der die automatische Zusammenstellung 
und Auswertung klinischer Informationen ermöglicht, um eine 
effiziente und zuverlässige Diagnose zu erstellen und geeignete 
Behandlungsoptionen vorzuschlagen. Infolgedessen werden die 
Fälle schneller bearbeitet, was eine frühere Rückkehr an den 
Arbeitsplatz ermöglicht. Die Qualität der Fallbearbeitung hat sich 
deutlich verbessert.

In der Türkei hat die SSI ein Projekt zur Betrugsprävention gestartet, 
bei dem ein Analysemodell mit Formeln und Risikoparametern 
zur Identifizierung von Unternehmensbetrug bei der Anmeldung 
von Sozialversicherungsbeiträgen und Arbeitsplätzen entwickelt 
wurde. Die Ergebnisse wurden ausgewertet und mit der 
Finanzverwaltung geteilt, um die erhaltenen Daten mit den Daten 
der Steuerverbindlichkeiten abzugleichen. Das Projekt zielt darauf 
ab, ein wirksames System zur Betrugsverhütung und -kontrolle 
zu schaffen, indem potenzielle Fälle frühzeitig erkannt werden.

INVESTITIONEN IN 
DAS PERSONALMANAGEMENT

Die digitalen Technologien eröffnen viele Möglichkeiten für das 
Personalmanagement. Die Institutionen der sozialen Sicherheit in der 
Region ergreifen verschiedene Initiativen, um die Personalfunktion 
zu erneuern und die Fähigkeiten des Personals zu stärken, mit dem 
Ziel, die Leistungsfähigkeit der Institutionen zu verbessern und 
die Messlatte für Exzellenz anzuheben.

Das Staatliche Sozialversicherungsamt der Republik Litauen 
beim Ministerium für soziale Sicherheit und Arbeit (State Social 
Insurance Fund Board under the Ministry of Social Security 
and Labour – SODRA) hat eine Qualifizierungsstrategie für 
seine besten Kerngeschäftspezialisten gestartet. Ziel ist es, einen 
ausreichenden Kenntnisstand für alle Qualitätsparameter der 
Software, die Dienstleistungen für die Akteure der Institution 
anbietet, zu gewährleisten. Zur Erhöhung der IT-Kompetenzen 
im öffentlichen Sektor des Landes ist die Verbesserung des 
Kompetenzmanagements eine Antwort auf den derzeitigen Mangel 
an kompetenten IT-Fachkräften.

In Belgien hat die COVID-19-Pandemie die vollständige 
Digitalisierung des Rekrutierungs- und Ausbildungsprozesses 
beim ONEM beschleunigt. Die Strategie hat dazu beigetragen, 
die Belegschaft zu stabilisieren und Störungen in den Betriebsabläufen 
zu minimieren und gleichzeitig die Qualitätsstandards der 
Dienstleistungen während der Krise aufrechtzuerhalten.

In Polen hat die ZUS die Transformation der Abteilung für 
Arbeitnehmerangelegenheiten in eine Personalmanagement-
Abteilung ermöglicht und hat ihre Personalfunktion zu 
einem wichtigen Geschäftspartner bei der strategischen 
Entscheidungsfindung gemacht. Die ZUS fördert auch die Entwicklung 
von Mitarbeiterkompetenzen, einschließlich regelmäßiger 
Mitarbeiterbeurteilungen zur Ermittlung des Mitarbeiterpotenzials, 
und einer Lernplattform, um auf den Schulungsbedarf der Mitarbeiter 
einzugehen. Darüber hinaus wurde eine Politik zur Verhinderung 
von Mobbing, Diskriminierung und anderen unerwünschten 
Phänomenen in den zwischenmenschlichen Beziehungen sowie 
eine Mediation zur Lösung von Konfliktsituationen eingeführt, 
mit dem Ziel, positive Beziehungen zwischen den Mitarbeitern 
der Institution aufzubauen.
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GUTE PRAXIS

Digitale Transformationsstrategien

Zur Anpassung an die sich wandelnden Bedürfnisse der Versicherten und des Personals 
der sozialen Sicherheit haben die Sozialversicherungsträger das Potenzial der digitalen 
Technologien genutzt, um Effektivität, Leistungsfähigkeit und Exzellenz der Dienstleistungen 
zu verbessern. Die Entwicklung einer klaren Vision, wie der digitale Wandel gelenkt werden 
soll, ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Umgestaltung von Abläufen, öffentlichen Diensten 
und Mitarbeiterrollen.

Innerhalb von drei Jahren realisierte die aserbaidschanische DOST-Agentur eine effektive 
und umfassende digitale Umstellung aller Prozesse des alten Managementsystems, das von 
Natur aus eine komplexe, nicht anpassungsfähige Struktur hatte. Zu diesem Zweck hat die 
Agentur einen strategischen Plan aufgestellt, der darauf abzielt, der Bevölkerung einen 
reibungslosen Zugang zu den staatlichen Sozialschutzleistungen zu ermöglichen, bürokratische 
Hindernisse zu beseitigen und die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Die Agentur förderte 
fortschrittliche Technologien und Methoden zum Auf- und Ausbau der Infrastruktur für die 
soziale Dienstleistungserbringung. Dies wurde mit einer kontinuierlichen Personalentwicklung, 
einem effektiveren Unternehmensmanagement, einer verbesserten IKT-Infrastruktur und 
einem verbesserten IKT-Ressourcenmanagement kombiniert, um eine effiziente E-Governance 
zu etablieren und qualitativ hochwertige digitale Dienstleistungen zu erbringen.

Der Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV) befindet sich in einem umfassenden digitalen 
Transformationsprozess. Der DRV hat einen Chief Digital Officer und ein eigenes Referat für 
digitale Strategie und digitale Transformation ernannt. Eine digitale Strategie steuert den 
digitalen Wandel des DRV. Sie umfasst übergreifende Grundsätze und strategische digitale 
Ziele, die mit auf der Geschäftsstrategie der DRV basierenden Schwerpunktbereichen verknüpft 
sind, insbesondere Mitglieder, Mitarbeiter, Leistungsfähigkeit, Zukunftsorientierung/Innovation 
und die Rolle in Gesellschaft/Politik, sowie damit verbundene operative digitale Ziele.

Quelle: IVSS (2022).

Stärkung der Dienstleistungsqualität durch 
Automatisierung und Kontrolle

Das schwedische Arbeitsamt (Public Employment Service – PES) hat erhebliche Anstrengungen 
unternommen, um seine Verfahren kohärenter, effizienter und rechtsstaatlicher zu gestalten 
und zu kontrollieren, ob die Arbeitssuchenden aktiv sind und die Voraussetzungen für den 
Bezug von Arbeitslosengeld erfüllen. Durch die Einführung neuer Vorschriften und die Nutzung 
der fortschreitenden Digitalisierung für die Automatisierung von Prozessteilen hat das PES 
die Art und Weise, wie die Kontrolle der Arbeitssuchenden durchgeführt wird, grundlegend 
verändert. Es hat das Kontrollverfahren zentralisiert und eine zentrale Einheit geschaffen, 
die nur für die Kontrolle der Arbeitssuchenden zuständig ist. Spezifische Schulungen zu 
den Kontrollaufgaben – die Arbeitsuchenden und die für sie erbrachten Dienstleistungen 
betreffend – helfen dem Personal, seine Aufgaben korrekt, einheitlich und effizient zu erfüllen. 
Die Leistung der zentralen Kontrollstellen wird von einem Compliance‑Team überwacht.

Eine weitere Errungenschaft bei der Leistungsverbesserung des Arbeitsamts war die 
Automatisierung der Funktion zur Verwaltung der Tätigkeitsberichte der Arbeitssuchenden. 
Eine automatische und risikobasierte Überprüfung von Tätigkeitsberichten – ein Mechanismus 
zur Sortierung der Berichte nach Risikostärke –identifiziert die Berichte, bei denen das PES 
aktiv werden muss. Geringe Risiken werden automatisch als überprüft markiert, während 
Berichte mit hohem Risiko zur manuellen Überprüfung herausgefiltert werden. Die Lösung 
stärkt die Prozesskontrolle und verbessert die Kosteneffizienz.

Quelle: IVSS (2022).
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• Innovationen in der Verwaltungspraxis der sozialen Sicherheit spiegeln 
die institutionellen Governance-Fähigkeiten wider, die auf Führung, 
Kommunikation, strategischer Planung und Risikomanagement sowie auf 
interinstitutioneller Zusammenarbeit beruhen, um eine intelligentere, 
transparentere und reaktionsfähigere soziale Sicherheit zu erreichen.

• Digitale Lösungen in der sozialen Sicherheit erweitern die Möglichkeiten 
zur Erbringung exzellenter Dienstleistungen. Kundenorientierter Service 
bedeutet, dass die Mitglieder und Leistungsempfänger jederzeit im 
Mittelpunkt aller Innovationen stehen. Das Angebot von menschlich-
digitalen Lösungen erfordert Antizipation und ein tiefes Verständnis 
für die Bedürfnisse der Nutzer. Das Verständnis für die digitalen 
Fähigkeiten der Kunden bzw. deren Mangel daran gewährleistet die 
besten Kundendienstleistungen für alle und lässt niemanden zurück.

• Die Umstellung auf ein digitales Umfeld erfordert eine klare Vision 
der zu erreichenden Ziele. Führung, ein strategischer Plan und ein 
institutionenübergreifender Ansatz sind Schlüsselfaktoren für einen 
erfolgreichen Übergang. Veränderungsmanagement und der Aufbau 
von Mitarbeiterkapazitäten sind von entscheidender Bedeutung, 
um die Abstimmung zwischen allen Akteuren sowie ihr Engagement 
zu gewährleisten.

• Die Anwendung von IKT-Lösungen ist ein Erfolgsfaktor, der auch neue 
Risiken und Herausforderungen mit sich bringt, wie z.B. potenzielle 
Netzausfälle, Anwendungs(in)stabilität, Systemwartung, Sicherheit und 
Schutz der persönlichen Daten. Dies erfordert Pläne zur Gewährleistung 
der Geschäftskontinuität und des Risikomanagements sowohl auf 
technischer als auch auf betrieblicher Ebene, um Unterbrechungen 
bei der Dienstleistungserbringung abzumildern und die institutionelle 
Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten.

• Digitale Technologien ermöglichen die Entwicklung hin zu einer 
datengesteuerten sozialen Sicherheit. Datenanalyse, maschinelles Lernen 
und künstliche Intelligenz können den institutionellen Betrieb erheblich 
verbessern, bessere Informationen für Entscheidungsprozesse liefern 
und unter anderem die Einhaltung von Vorschriften ermöglichen und 
Fehler und Betrug kontrollieren. Um eine datengesteuerte Institution 
zu werden, ist eine umfassende Strategie für die Datenverwaltung und 
das Datenmanagement erforderlich.

• Die analytische Leistungsfähigkeit digitaler Technologien muss 
durch qualitative Daten, klare und aktuelle Entscheidungsregeln 
und menschliche Aufsicht unterstützt und ausgeglichen werden. 
Automatisierte Entscheidungen bedürfen stets menschlicher Kontrolle 
und Verantwortlichkeit.

IVSS – Prioritäten für die soziale Sicherheit – Europa
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02 
AUSWEITUNG 
UND ERHALTUNG 
DER DECKUNG 
DER SOZIALEN 
SICHERHEIT

In der Region Europa finden sich einige der weltweit 
umfassendsten nationalen Systeme der sozialen Sicherheit. 
In dieser Region werden die Programme der sozialen 
Sicherheit, die meist sowohl beitragsabhängige als auch 
steuerfinanzierte Leistungen und Dienstleistungen umfassen, 
durch Investitionen in Gesundheitsversorgung, Bildung, 
soziale Infrastruktur und aktive Arbeitsmarktmaßnahmen 
ergänzt und verfolgen so das Ziel, einen Sozialschutz für 
alle Menschen im Lebensverlauf zu erreichen.

Dennoch steht die Region weiterhin vor Herausforderungen 
in Bezug auf die Deckungsausweitung. Die digitale 
Plattformwirtschaft hat neue Beschäftigungsformen 
hervorgebracht, bei denen der Rechtsstatus der 
Beschäftigten oft unklar ist. Zu den Streitfragen gehört, 
ob Beschäftigte der digitalen Plattformwirtschaft als 
Selbstständige oder Angestellte gelten sollen und ab wann 
eine Beschäftigung mit flexiblen Arbeitszeiten und mit 
Dienstleistungen auf Abruf als Vollzeitbeschäftigung gilt. 
Allgemein stellt sich seit Langem die Frage, wie sich der 
Deckungsanspruch von Arbeitsmigranten, Vertriebenen 
und gefährdeten Gruppen verbessern lässt.

Mit Blick auf das Menschenrecht auf soziale Sicherheit 
stehen die Regierungen in der Pflicht zu handeln. 
Dies bedeutet, dass die Deckung auf alle ausgeweitet und 
die Angemessenheit des Schutzes erhalten und verbessert 
werden muss. Aufgrund der Bevölkerungsalterung, 
des Klimawandels, der technologischen und 
arbeitsmarktbezogenen Veränderungen und einer 
Pandemie, die sich auf das öffentliche Gesundheitswesen 
niederschlägt, ist der Bedarf an Ausgaben der sozialen 
Sicherheit gestiegen. Soll diese Herausforderung bewältigt 
werden, so müssen die politischen Entscheidungsträger 
die verringerten Haushaltseinnahmen, das geringere 
Beitragsaufkommen der sozialen Sicherheit und den 
anhaltend großen Teil informeller Wirtschaftstätigkeit 
in Angriff nehmen. Kurzfristig besteht eine weitere 
Priorität darin, dass die wirtschaftliche Erholung nach 
der COVID‑19‑Pandemie nachhaltig gestützt werden muss. 
Das Erreichen einer sozialen Sicherheit für alle steht mehr 
denn je ganz oben auf der politischen Agenda der Region.
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Wirksame Deckung

Schaubild 1. Gesetzlicher Anspruch auf Sozialschutz, Anzahl der Programme in Europa

Programme für Selbstständige Programme für Angestellte Beitragsunabhängige Programme
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2823 29Gesundheitsleistungen

73117Leistungen für Familien und Haushalte

53 1229Arbeitslosigkeit

58 631Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten

86 114 21Krankheit und Mutterschaft

77 83 51Hohes Alter, Invalidität und Hinterbliebene

Quellen: IVSS und SSA (2018a, 2018b).

Schaubild 2. Deckung nach Bevölkerungsgruppe (%) in Europa
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Quelle: IAA (2021f, S. 20).

Schaubild 3. Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, die durch umfassende gesetzliche 
Sozialversicherungssysteme gedeckt ist, 2020 oder letztes verfügbares Jahr
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Quelle: IAA (2021f, S. 56).

Schaubild 4. Verteilung der Zahl der europäischen Länder basierend auf der 
effektiven Krankenversicherung
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Quelle: IAA (2021f).
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Wirksame und gesetzliche Sozialversicherung in Europa

83,9% 96,7% 52,7%

In Europa sind 83,9% der 
Bevölkerung durch mindestens 
eine Geldleistung der sozialen 
Sicherheit gedeckt, was fast doppelt 
so hoch ist wie der weltweite 
Durchschnitt (46,9%).

Quelle: IAA (2021f, S. 20).

Die am besten zugängliche Form des 
Sozialschutzes ist die Altersrente: 
96,7% der Personen im Rentenalter 
erhalten eine Altersrente. 
Arbeitslosenunterstützung ist 
weniger zugänglich: nur 51,3% der 
Arbeitslosen erhalten sie.

In Europa sind 52,7 Prozent der 
Bevölkerung im erwerbsfähigen 
Alter durch umfassende gesetzliche 
Sozialversicherungssysteme gedeckt, 
wobei die Absicherung von Frauen 
(49,7%) geringer ist als die von 
Männern (55%).

Krankenversicherung in Europa

98,1%

1 in 8

Im Jahr 2020 waren 98,1% der 
europäischen Bevölkerung durch 
Sozialversicherungssysteme 
gedeckt, gegenüber 66% im 
weltweiten Durchschnitt.

Quelle: IAA (2021f, S. 20).

In Europa werden zwischen 
1 und 9% der Haushalte 
aufgrund der Eigenzahlungen 
bei Gesundheitsausgaben in die 
Armut – oder noch weiter in sie 
hinein – getrieben.

Quelle: Thomson, Cylus und Evetovits (2019).

Die katastrophal hohen Gesundheitsausgaben 
(Haushalte mit Eigenzahlungen bei 
Gesundheitsausgaben von mehr als 40% des 
Haushaltseinkommens) werden hauptsächlich 
für Medikamente, stationäre Behandlung und 
Zahnbehandlung verwendet.

Quelle: WHO (2019, S. 46).

Öffentliche Ausgaben für soziale Sicherheit

LTC
accounts

17,4% 
des BIP

In Europa machen die öffentlichen 
Ausgaben für die soziale 
Sicherheit 17,4% des BIP aus, 
gegenüber 12,9% des BIP 
im weltweiten Durchschnitt.

Quelle: IAA (2021f, S. 59).

In Europa werden von den gesamten 
öffentlichen Ausgaben für die soziale 
Sicherheit 1,5% für Kinderleistungen, 
7,7% für die Bevölkerung im 
erwerbsfähigen Alter und 10,7% für 
Altersleistungen aufgewendet.

Quelle: IAA (2021a).

2019 entfielen In Luxemburg (80,3%), 
Frankreich (78,2%), Deutschland (78,1%), 
der Slowakei (77,4%), Kroatien (76,7%) 
und den Niederlanden (76,2%) drei 
Viertel oder mehr der Gesamtausgaben für 
Gesundheitsversorgung auf die obligatorischen 
Krankenversicherungssysteme, in Spanien, 
Portugal, Irland und Italien jedoch weniger 
als 5%. In Schweden (84,9%) und Dänemark 
(83,3%) entfielen mehr als vier Fünftel der 
Ausgaben für Gesundheitsversorgung auf 
staatliche Systeme, in Irland, Italien und 
Spanien zwischen 65 und 75%.

Quelle: EUROSTAT (2021a).
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BESEITIGUNG DER UNGLEICHHEITEN 
BEIM ZUGANG UND DER 
UNGLEICHGEWICHTE BEI DER 
ERBRINGUNG DES SOZIALSCHUTZES

Aus globaler Perspektive weist die Region Europa sehr hohe 
Deckungsraten der sozialen Sicherheit auf: Schätzungsweise 
83,9 Prozent der Bevölkerung haben effektiv Zugang zu mindestens 
einer Form einer Sozialschutzleistung (IAA, 2021f). Dennoch 
haben die Länder der Region noch nicht in allen Zweigen der 
sozialen Sicherheit einen effektiven universellen Sozialschutz für 
ihre Bevölkerung im Lebensverlauf erreicht.

Zwar genießt die ältere Bevölkerung mit geschätzten 96,7 Prozent 
eine relativ hohe Deckungsrate mit effektivem Zugang zu 
mindestens einer Form einer Altersrentenleistung, aber die 
Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter verfügt über einen geringeren 
Schutz. Schätzungen zufolge haben 83,6 Prozent der Mütter 
mit neugeborenen Kindern Zugang zu einem Mutterschutz, 
wohingegen die Deckungsrate für Beschäftigte gegen das Risiko 
eines Arbeitsunfalls und von Arbeitslosigkeit bei 75 Prozent 
beziehungsweise 51,3 Prozent liegt (IAA, 2021f).

Die vergleichsweise geringeren Deckungsraten in der 
Erwerbsbevölkerung bedeuten, dass schätzungsweise nur 
82,3 Prozent der Kinder und 86,0 Prozent der Menschen mit 
schweren Behinderungen Sozialschutzleistungen beziehen, da die 
Kinderbetreuungsleistungen in einigen Ländern außerdem von 
einer formellen Beschäftigung abhängig sind. Annähernd zwei 
Drittel (64,4 Prozent) der gefährdeten Personen sind durch 
Sozialhilfeprogramme gedeckt. Es gibt viele gezielte Programme 
zur Armutsbekämpfung, die sich an die wachsende Zahl gefährdeter 
Personen ohne einen angemessenen beitragsabhängigen Schutz 
durch soziale Sicherheit richten.

Die hoch industrialisierten und arbeitsintensiven Volkswirtschaften 
der Region bieten, unterstützt von einer wirksamen arbeitsrechtlichen 
Regulierung, Chancen für einen umfassenden und angemessenen 
Schutz formell beschäftigter Arbeitnehmer durch soziale Sicherheit. 
Dennoch wurde durch die gesellschaftlichen Veränderungen, durch 
den schnellen technologischen und wirtschaftlichen Wandel sowie 
durch die wachsenden Migrationsströme und Zwangsvertreibungen 
die Zahl und die Gefährdung derer erhöht, die außerhalb eines 
herkömmlichen Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnisses arbeiten.

Ungleichheiten beim Zugang und Ungleichgewichte bei der 
Erbringung der sozialen Sicherheit bedeuten, dass der Sozialschutz 
in der Region nicht wirklich als universell bezeichnet werden 
kann. Diese Ungleichheiten rühren sowohl vom beschränkten 
Deckungsvermögen gezielter Maßnahmen als auch vom Ausschluss 
bestimmter Bevölkerungsgruppen von den bestehenden sozialen 
Sicherungssystemen her.

Daher braucht es im Lichte des Menschenrechts auf soziale 
Sicherheit dringend Notfallmaßnahmen zur Bewältigung von 
Schocks und Extremereignissen wie der gesundheitlichen und 
sozioökonomischen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. 

Die Frage lautet, ob diese zeitlich beschränkten Maßnahmen zu 
einer nachhaltigen Einführung dauerhafter Programme führen 
werden, die in der Lage sind, gefährdete Gruppen zu schützen. 
Für die Regierungen liegt die Herausforderung darin, dass die 
schrittweise erforderlichen zusätzlichen Haushaltsmittel aufgebracht 
werden müssen, und auch der Sozialschutz derjenigen, die weiterhin 
gefährdet sind, zu finanzieren ist, insbesondere in Zeiten der 
Krise, wie sie durch künftige Schocks und Extremereignisse 
ausgelöst werden könnten. Daher ist eine höhere Quote produktiver 
Beschäftigung erforderlich sowie gezieltere Investitionen in 
die Armutsbekämpfung und in Sozialhilfemaßnahmen, damit 
die Sozialschutzbedürfnisse von Menschen mit fragmentierten 
Arbeitsbiografien oder von Menschen außerhalb des formellen 
Arbeitsmarkts gedeckt werden können.

SCHUTZ VON ARBEITSMIGRANTEN 
DURCH INTERNATIONALE 
VEREINBARUNGEN DER 
SOZIALEN SICHERHEIT

Die zunehmende Zahl mobiler Beschäftigter hat in der Region wie 
auch anderswo zu einer steigenden Nachfrage nach internationalen 
Vereinbarungen der sozialen Sicherheit geführt, mit denen sich 
die erworbenen Ansprüche der sozialen Sicherheit von im Ausland 
Beschäftigten transferieren und erhalten lassen (IAA, 2021c). 
Die erste bilaterale Vereinbarung der sozialen Sicherheit weltweit 
wurde 1904 zwischen zwei Ländern der Region geschlossen, 
und zwar zwischen Frankreich und Italien.

Die aktive Entwicklung regionaler Handels- und Wirtschaftsverbunde 
in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts in 
Europa – wie die Europäische Union  (EU), die Europäische 
Freihandelsassoziation  (EFTA), die Gemeinschaft unabhängiger 
Staaten  (GUS) und die Eurasische Wirtschaftsunion  (EAEU) – 
haben der zunehmenden Arbeitsmigration in der Region neuen 
Schub verliehen. Dieser Trend hat dazu geführt, dass regionale 
Koordinationsmechanismen zur Deckung des Bedarfs von 
Arbeitsmigranten entwickelt werden müssen.

Allein 2020 waren auf dem EU-Arbeitsmarkt 8,6 Millionen Nicht-EU-
Bürger beschäftigt. Gemäß der Statistik über Migrationsströme der 
Europäischen Kommission sind dies 4,6 Prozent der Beschäftigten 
von insgesamt 189,1 Millionen Menschen von 20 bis 64 Jahren.

Gegenwärtig stützen sich die Koordinationsbestimmungen der 
EU auf folgende Grundsätze: gleiche Behandlung ungeachtet der 
Staatsangehörigkeit, Festlegung eines zuständigen Rechtssystems, 
Aufrechterhaltung der erworbenen Ansprüche, Konsolidierung der 
Versicherungszeiträume, Export von Leistungen auf EU-Gebiet und 
administrative Zusammenarbeit zwischen Institutionen der sozialen 
Sicherheit. So wurde die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur größten 
multilateralen Vereinbarung über soziale Sicherheit in der Region 
mit Gültigkeit für 31 Länder: die 27 EU-Mitgliedstaaten und die 
vier Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) 
Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz (Iha, 2022). 
Die Verordnung deckt im Einklang mit dem IAO-Übereinkommen 
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über soziale Sicherheit (Mindeststandards), 1952  (Nr. 102), 
alle herkömmlichen Risiken der sozialen Sicherheit ab.

Auch der eurasische Teil der Region, zu dem die Republiken der 
früheren Sowjetunion gehören, hat Fortschritte bei der Garantie der 
Rechte von Arbeitsmigranten erzielt. Ein wichtiger Meilenstein war die 
multilaterale Vereinbarung über Rentenerbringung für Angestellte 
der Mitgliedstaaten der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU), die im 
Januar 2021 in Kraft trat. Diese Vereinbarung bietet einen Schutz 
der Renten von Arbeitsmigranten aus fünf EAEU-Mitgliedstaaten: 
Armenien, Belarus, Kasachstan, Kirgisische Republik und Russische 
Föderation. Die Vereinbarung beruht anders als die Vereinbarung 
über Garantien im Bereich der Rentenerbringung vom 13. März 1992 
auf dem Proportionalitätsprinzip, was bedeutet, dass die Leistungen 
in Übereinstimmung mit der Gesetzgebung desjenigen Landes, 
in dem die versicherte Person ihren Wohnsitz hat, und gleichzeitig 
durch dieses Land gezahlt werden. Die Vereinbarung von 1992, 
die auf dem Territorialitätsprinzip beruht, hat ein breiteres 
geografisches Spektrum und deckt Bürger aus Armenien, Belarus, 
Kasachstan, der Kirgisischen Republik, Tadschikistan, Turkmenistan, 
der Ukraine, Usbekistan und der Russischen Föderation ab.

Bilaterale und multilaterale Vereinbarungen der sozialen Sicherheit 
sind wirksame Mittel, um die Rechte von Arbeitsmigranten in 
verschiedenen Ländern zu schützen. Global übersteigt die Zahl der 
bilateralen Vereinbarungen der sozialen Sicherheit die Schwelle von 
500, und an den meisten dieser Vereinbarungen sind europäische 
Länder beteiligt. Vor 1965 waren die bilateralen Vereinbarungen der 
sozialen Sicherheit vorwiegend intraregional ausgerichtet. 2019 war 
an 38 Prozent der von europäischen Ländern unterzeichneten 
bilateralen Vereinbarungen mindestens ein weiterer europäischer 
Unterzeichnerstaat beteiligt. Bei den bilateralen Vereinbarungen 
zwischen Ländern Europas und Ländern aus Asien und dem Pazifik, 
aus Amerika und aus Afrika lagen diese Zahlen bei 26 Prozent, 
24 Prozent beziehungsweise 12 Prozent. Die Verteilung der 
Partnerländer unterscheidet sich je nach Unterzeichnerland. 
So hat Frankreich 40 Prozent seiner bilateralen Vereinbarungen 
der sozialen Sicherheit mit afrikanischen Staaten abgeschlossen, 
während über die Hälfte der Vereinbarungen Spaniens mit Ländern 
des amerikanischen Kontinents unterzeichnet wurde (Iha, 2022).

Zu den jüngsten Entwicklungen gehören Innovationen in der 
Republik Moldau, aus der schätzungsweise über eine Million Bürger 
zu Arbeitszwecken nach Europa und in andere Länder migriert sind. 
Die Republik Moldau hat als wichtige Quelle von Arbeitsmigranten 
bedeutende Fortschritte beim Schutz ihrer Bürger im Ausland 
erzielt, insbesondere durch verschiedene bilaterale Vereinbarungen, 
darunter über zehn Vereinbarungen mit EU-Ländern.

Die internationalen Vereinbarungen der sozialen Sicherheit werden 
bei verschiedenen geopolitischen Veränderungen aktualisiert. 
So verabschiedete der Schweizer Bundesrat am 11. Februar 
2021 eine neue Vereinbarung der sozialen Sicherheit zwischen 
der Schweiz und dem Vereinigten Königreich, nachdem dieses 
aus der EU ausgetreten war. Die neue Vereinbarung der sozialen 
Sicherheit bietet nun für die Versicherten beider Länder gleiche 
Behandlung, erleichtert die Auszahlung von Leistungen der sozialen 
Sicherheit und die vorübergehende Entsendung von Arbeitnehmern 
und verhindert eine doppelte Beitragszahlung sowie Lücken in 
der Beitragshistorie.

Ein wichtiges Instrument für den Zugang zu einer Deckung 
der medizinischen Versorgung in der EU ist die Europäische 
Krankenversicherungskarte. Sie bietet Versicherten Zugang zu 
notwendiger medizinischer Versorgung durch den Aufenthaltsstaat zu 
denselben Bedingungen und zu demselben Preis wie im Heimatland 
bei einem vorübergehenden Aufenthalt in irgendeinem der 27 EU-
Mitgliedstaaten oder in einem der vier EFTA-Mitgliedstaaten.

SCHUTZ VON BESCHÄFTIGTEN 
DIGITALER PLATTFORMEN

Bei der digitalen Plattformarbeit geht es um die Nutzung von 
Online-Plattformen, über die Organisationen oder Einzelpersonen 
zusammenkommen und spezifische Probleme lösen oder besondere 
Dienstleistungen gegen Bezahlung anbieten (Eurofound, 2021a). 
Digitale Plattformen bieten einer wachsenden Kundenbasis Zugang 
zu Dienstleistungen und erleichtern damit die Nachfrage und 
tragen zu Wachstum und Wettbewerb bei (La Salle und Cartoceti, 
2019). Sie schaffen neue Beschäftigungsmöglichkeiten und 
erlauben einen Ausgleich von Beschäftigungsangeboten und 
der entsprechenden Nachfrage durch Echtzeitinformationen. 
Digitale Plattformarbeit kann jedoch die Arbeitnehmerrechte und 
den Sozialschutz der beteiligten Beschäftigten aushöhlen und so 
Fragen aufwerfen, etwa betreffend die Achtung des Rechts auf 
soziale Sicherheit und des Rechts auf menschenwürdige Arbeit. 
Vor allem werden Plattformbeschäftigte ungeachtet der Art ihrer 
Arbeit oft als Selbstständige betrachtet, die alle Sozialschutzkosten 
selbst tragen müssen. Sie sind daher meist von Programmen wie 
Arbeitsunfallversicherungen und Arbeitslosenschutzprogrammen 
ausgeschlossen oder verfügen nur über einen beschränkten 
Zugang dazu.

In der EU gibt es über 28 Millionen Menschen, die durch die 
Vermittlung von mehr als 500 aktiven Digitalplattformen arbeiten. 
Die Zahl dieser Beschäftigten wird Prognosen zufolge in wenigen 
Jahren die Marke von 43 Millionen erreichen. Die COVID-19-
Pandemie hat gewiss zur beschleunigten Entwicklung der digitalen 
Plattformwirtschaft geführt. In Osteuropa war die Einführung digitaler 
Technologien zur Suche nach Arbeit und Kontaktaufnahme stärker 
ausgeprägt als im Rest Europas. Im Zeitraum 2013–2017 lagen 
die Ukraine und die Russische Föderation weltweit auf dem vierten 
beziehungsweise fünften Platz, was den Umfang der Finanzflüsse 
und die Zahl der von Arbeitnehmern ausgeführten Aufgaben 
(tasks) auf internetbasierten Plattformen betrifft. 2018 gehörten 
Serbien und Nord-Mazedonien global zu den führenden Ländern 
hinsichtlich des Anteils der digital Beschäftigten im Vergleich zur 
Gesamtbevölkerung und zur gesamten Erwerbsbevölkerung des 
Landes (Aleksynska, 2021).

Die Initiativen zur Sicherstellung eines angemessenen Sozialschutzes 
für die Beschäftigten digitaler Plattformen sind sehr unterschiedlich. 
Belgien schließt Arbeitnehmer vom Sozialschutz aus, wenn ihre 
über digitale Plattformen erbrachten Tätigkeiten nicht ein gewisses 
Mindesteinkommen einbringen. In Frankreich besteht der Ansatz 
darin, den Zugang zu privaten Versicherungssystemen zu fördern, 
die vor allem eine Deckung für Arbeitsunfälle gewähren. Ein weiterer 
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Ansatz lautet, diese Arbeitnehmer in das System der sozialen 
Sicherheit für Angestellte aufzunehmen, entweder durch die 
Anwendung einer rechtlichen Annahme oder durch Assimilation 
wie etwa in Spanien für Fahrradkuriere. In Dänemark verhält 
man sich strikt neutral und überlässt die Angelegenheit den 
Sozialpartnern oder den zuständigen nationalen (oder europäischen) 
Behörden, damit diese eingreifen oder einen Tarifvertrag geltend 
machen (Daugareilh, 2021). In Osteuropa und in den Ländern der 
früheren Sowjetunion war die Reaktion innerhalb des Arbeitsrechts 
bisher eher bescheiden. In der Ukraine beispielsweise gaben drei 
Viertel der digital Beschäftigten an, dass sie informell arbeiten 
(Aleksynska, 2021).

Innerhalb der EU hat die Sicherstellung eines Sozialschutzes für 
Plattformbeschäftigte zunehmend an Bedeutung gewonnen. Zu den 
wichtigsten politischen Initiativen gehören die Europäische Agenda 
für die kollaborative Wirtschaft, die 2016 von der Europäischen 
Kommission verabschiedet wurde, und die Richtlinie 2019/1152 
über transparente und vorhersehbare Arbeitsbedingungen (die 
auch für Plattformbeschäftigte Gültigkeit hat) im Rahmen der 
Europäischen Säule sozialer Rechte.

Laut dem Aktionsplan für die Europäische Säule sozialer Rechte 
schlug die Europäische Kommission im Dezember 2021 verschiedene 
Rechtsvorschriften vor, um die Arbeitsbedingungen bei der 
Plattformarbeit zu verbessern und das nachhaltige Wachstum 
der digitalen Arbeitsplattformen in der EU zu stützen (Europäische 
Kommission, 2021a). Diese neuen Bestimmungen werden 
sicherstellen, dass Menschen, die über digitale Arbeitsplattformen 
arbeiten, in Genuss all der Arbeitsrechte und Sozialleistungen 
kommen, auf die sie Anspruch haben. Das von der Europäischen 
Kommission vorgeschlagene Paket enthält auch den Vorschlag einer 
Richtlinie, mit der die Arbeitsbedingungen bei der Plattformarbeit 
verbessert werden sollen (Eurofound, 2021a).

Mit der vorgeschlagenen EU-Richtlinie soll sichergestellt werden, 
dass „Personen, die über digitale Arbeitsplattformen arbeiten, 
den rechtmäßigen Beschäftigungsstatus erhalten, der ihren 
tatsächlichen Arbeitsregelungen entspricht“. Die Richtlinie enthält 
eine Liste von Kontrollkriterien, mit denen sich bestimmen lässt, 
ob die Plattform als Arbeitgeber zu werten ist (Europäische 

Kommission, 2021b). Derzeit könnte es sein, dass 5,5 Millionen 
von insgesamt 28 Millionen in Plattformarbeit Beschäftigten in der 
EU im Lichte der vorgeschlagenen Richtlinie falsch eingestuft sind, 
und zwischen 1,7 Millionen und 4,1 Millionen Menschen könnten 
durch die Richtlinie neu als Arbeitnehmer eingestuft werden. 
Andere könnten zu Selbstständigen werden, da einige Plattformen 
womöglich ihr Geschäftsmodell anpassen werden (Europäische 
Kommission, 2021c). Nach der Annahme der Richtlinie durch das 
Europäische Parlament und den Rat werden die Mitgliedstaaten 
zwei Jahre Zeit haben, um sie in innerstaatliches Recht umzusetzen.

ERHÖHUNG DER 
PROGRAMMEINNAHMEN 
UND VERBESSERUNG 
DER LEISTUNGSANGEMESSENHEIT

Alle Programme der sozialen Sicherheit stehen vor der 
Herausforderung, dass sie ein Gleichgewicht zwischen der 
Angemessenheit der Leistungen und der langfristigen finanziellen 
Tragfähigkeit des Programms finden müssen. Außerdem fallen 
auch die Verbindungen zwischen den Zweigen der sozialen 
Sicherheit und das Zusammenspiel zwischen dem System der 
sozialen Sicherheit, dem Steuersystem, der Wirtschaft und der 
ganzen Gesellschaft ins Gewicht.

In Europa schützt die Indexierung der Leistungen der sozialen 
Sicherheit an die Inflation oder an andere Lebenskostenindizes die 
Kaufkraft der Leistungsempfänger. Kurzfristige Leistungen wie bei 
Krankheit, Mutterschaft oder vorübergehender Invalidität können 
an das Lohnwachstum indexiert werden, damit die aktuellen Kosten 
und Marktbedingungen eingerechnet sind. Bei der Frage der 
Verbesserung der Leistungsangemessenheit geht es deshalb um 
die Angemessenheit der Löhne und der gesetzlichen Ersatzquoten.

Wenn die Nettoeinnahmen eines Programms der sozialen Sicherheit 
nachhaltig steigen, dann stärkt dies auch die Fähigkeit des 
Programms, die Leistungen zu erweitern und ihre Angemessenheit 
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zu verbessern. Höhere Einnahmenströme lassen sich entweder 
durch Beiträge (durch die Erhöhung der Beitragsbasis oder durch 
das Wachstum der gedeckten Löhne oder durch beide), durch 
verbesserte Anlageerträge oder durch die Eindämmung von Betrug 
und Nichteinhaltung der Bestimmungen erreichen. Gleichzeitig 
können die Mittelabflüsse dadurch kontrolliert werden, dass das 
Auftreten der versicherten Risiken reduziert oder verzögert wird 
und dass die operativen Ausgaben und der Schaden durch Betrug 
verringert werden.

Die Einnahmenströme lassen sich entscheidend erhöhen, 
wenn die Beitragsbasis ausgeweitet wird. Dies kann durch eine 
höhere Quote formeller Beschäftigung und ein Wachstum der 
versicherten Löhne geschehen. Zu den anderen möglichen Wegen 
gehören die Verbesserung des Zugangs informell Beschäftigter 
zu beitragsabhängigen Programmen und die Unterstützung 
ihres Übergangs in die formelle Wirtschaft. Die Bewältigung der 
Herausforderungen, die durch das Aufkommen der digitalen 
Plattformwirtschaft entstanden sind, bietet eine große Chance, 
die Deckung der sozialen Sicherheit auszuweiten und damit 
die finanzielle Tragfähigkeit der Programme zu erhöhen. 
Investitionen in die Entwicklung von Humankapital, darunter 
auch durch Kinderbetreuungs- und Familienleistungen, können die 
Arbeitsproduktivität, die Löhne und die Arbeitsmarktbeteiligung 
insbesondere von Frauen erhöhen, womit wiederum ein Wachstum 
der Beitragsbasis erreicht wird.

Kostensenkende und kostensparende Maßnahmen haben ebenfalls 
positive Auswirkungen auf die Nettoeinnahmenströme der Programme 
der sozialen Sicherheit. So können Investitionen in Prävention 
sowie in Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz zu einer 
geringeren Häufigkeit von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten 
und damit zu geringeren Leistungsausgaben führen. Ähnliche 
Vorteile lassen sich durch die Förderung einer nachhaltigen 
Beschäftigung erzielen, die direkte Auswirkungen auf die Ausgaben 
für Arbeitslosigkeitsleistungen haben wird. Eine höhere Quote 
formeller und damit versicherter Beschäftigung hat eine höheres 
Beitragsaufkommen zur Folge.

BEWÄLTIGUNG DER ADMINISTRATI‑
VEN DECKUNGSHERAUSFORDERUNGEN

Es wurden verschiedene Ansätze entwickelt, um einen größeren 
Anteil formalisierter Beschäftigung zu erreichen und die Deckung 
der sozialen Sicherheit auszuweiten, so dass eine tragfähige 
Finanzierung der Programme der sozialen Sicherheit besser 
gewährleistet ist (IAA, 2021f).

In Frankreich wurden verschiedene Initiativen aufgelegt, 
um gefährdete und schwer zu deckende Gruppen zu erreichen. 
Konkret implementierte das Zentralamt der Träger der sozialen 
Sicherheit (Agence centrale des organismes de sécurité sociale 
– ACOSS) ein Programm, das zum Ziel hat, die in Hausarbeit, 
in der häuslichen Pflege und in anderen personenbezogenen 
Dienstleistungen beschäftigten Arbeitnehmer zu formalisieren. 

Das ACOSS führte die Online-Dienstleistungen Pajemploi+ und 
Cesu+ ein, um diese Arten von Tätigkeiten in einen formellen 
Status überzuführen. Im Gegenzug haben selbstständige 
Arbeitnehmer, die als Mikrounternehmer (auto‑entrepreneurs) 
registriert sind, über vereinfachte administrative Verfahren und 
Pauschalbeiträge Anspruch auf Leistungen der sozialen Sicherheit. 
Zudem entwickelte das ACOSS eine Dienstleistung zur Formalisierung 
der Wirtschaftstätigkeiten digitaler Plattformen, insbesondere für 
Geschäftstätigkeiten von Personen, die über eine kurze Zeitdauer 
möblierte Räume vermieten. Die Anmeldung zu dieser Dienstleistung 
erlaubt es Arbeitnehmern, im selben System der sozialen Sicherheit 
zu verbleiben und Zugang zu verbesserten Ansprüchen der sozialen 
Sicherheit zu erhalten.

Die französische Landeskasse für Familienzulagen (Caisse 
nationale des allocations familiales – CNAF) wiederum entwickelte 
Informationstätigkeiten zur Integration von Flüchtlingsfamilien 
und für einen verbesserten Leistungszugang dieser Personen 
durch verschiedene Videos. Ähnlich konzentriert sich die spanische 
Allgemeine Finanzbehörde der sozialen Sicherheit (Tesorería 
general de la seguridad social) darauf, Hausangestellte über 
das Portal Importass zu decken, das die Formalisierung dieser 
Beschäftigtengruppe fördert. Die Sozialkassen von Monaco (Caisses 
sociales de Monaco) gingen die Herausforderung der Deckung 
und des Sozialschutzes von Selbstständigen indes so an, dass sie 
für diese Beschäftigten ein Familienleistungssystem einrichteten. 
Die Leistungen sind dabei gleich wie für angestellte Arbeitnehmer.

In der Türkei führte die Sozialversicherungsanstalt im Rahmen 
der Maßnahmen im Zusammenhang mit der Krise durch syrische 
Flüchtlinge ein Programm für den Übergang in die Formalität 
ein, mit dem eine formelle Beschäftigung und ein verbesserter 
Zugang von unter vorübergehendem Schutz stehenden Syrern zu 
menschenwürdiger Arbeit erreicht werden soll. Um sicherzustellen, 
dass die Beiträge vollständig gezahlt werden, wurden in vielen 
Ländern auch Methoden zur Gegenprüfung von Daten durch eine 
eindeutige Kennung entwickelt. In Aserbaidschan werden alle 
sozialversicherungsbezogenen Daten der gedeckten Bevölkerung 
deshalb zentral durch den Staatlichen Sozialschutzfonds beim 
Ministerium für Arbeit und Sozialschutz der Bevölkerung der 
Republik Aserbaidschan verwaltet.

Im Gesundheitsbereich verbesserten die Nationale Hochschule 
für soziale Sicherheit (Ecole nationale supérieure de sécurité 
sociale – EN3S) und die Landeskasse für Krankenversicherung 
(Caisse nationale de l‘assurance maladie – CNAM) in 
Frankreich ihren methodischen Ansatz zur Regulierung der 
Krankenversicherungsdeckung. Dazu gehören Empfehlungen 
zu politischen Strategien sowie entsprechende Aktionspläne, 
mit denen die Tragfähigkeit, die Leistungsfähigkeit, der Zugang 
und die Qualität der Krankenversicherung verbessert werden sollen.

Zur erleichterten Anwendung internationaler Vereinbarungen der 
sozialen Sicherheit entwickelte schließlich das Finnische Zentrum 
für Renten (Eläketurvakeskus) eine Dienstleistung, um Arbeitgeber 
bei der Bestimmung der Beiträge zu unterstützen, die sie für aus 
dem Ausland nach Finnland gekommene Arbeitnehmer und für 
im Ausland beschäftigte Finnen zu zahlen haben.

27

IVSS – Prioritäten für die soziale Sicherheit – Europa



GUTE PRAXIS

Ausbau der Formalisierung und Ausweitung des Sozialschutzes für gefährdete 
Bevölkerungsgruppen in der Türkei

Die türkische Sozialversicherungsanstalt hat Initiativen entwickelt, um die Deckung verschiedener Bevölkerungsgruppen zu verbessern.

Das Programm EDU-CARE fördert die Formalisierung von Frauen, die in der häuslichen Kinderbetreuung tätig sind, indem ihre 
Registrierung und ihre finanzielle Unterstützung gefördert werden. Ziel war es, einen günstigeren und attraktiveren Arbeitsmarkt für 
Frauen zu schaffen, indem der institutionelle Rahmen sowie auch die Durchsetzung der Rechtsvorschriften verbessert werden. Allgemein 
sollte menschenwürdige Arbeit auf dem türkischen Arbeitsmarkt gefördert werden. Bis Ende 2021 wurden so 5 025 Pflegepersonen durch 
das Programm formalisiert, 4 086 Mütter im Unterstützungsprogramm für arbeitstätige Mütter registriert (das Ziel lautete 3 700 Mütter) 
und 18 572 Leistungsanträge von arbeitstätigen Müttern gingen ein.

Mit einer zweiten Initiative wurde die Formalisierung von Hausangestellten ausgebaut. Die Sozialversicherungsanstalt bietet nun eine 
Online-Dienstleistung – die Einfache Beantragung als Arbeitgeber –, die die Registrierung vereinfacht, und zwar auch für steuerbezogene 
Abläufe. Der Erfolg des Projekts wird an der Zahl der Arbeitgeber von Hausangestellten, die sich über diese Anwendung registrieren, 
gemessen. Die entsprechende Statistik zeigt einen Aufwärtstrend bei den Registrierungen.

Quelle: IVSS (2022).

Umfassender Ansatz zur Ausweitung der Rentenversicherungsdeckung in Kasachstan

Der Einheitliche kumulierende Pensionsfonds Kasachstans (Unified Accumulative Pension Fund – JSC) geht die Herausforderung der 
Ausweitung der Rentenversicherungsdeckung mit einem umfassenden Ansatz an, der diversifizierte Erbringungskanäle hoher Qualität, 
Digitalisierungsmaßnahmen sowie Kommunikations- und Sensibilisierungstätigkeiten umfasst. Die effektive Deckung des Programms 
wird trotz der verpflichtenden Versicherung durch Faktoren wie dem informellen Sektor, dem geringen Einkommen und fehlendem 
Finanzwissen der Versicherten und einigen regulatorischen Einschränkungen erschwert. Zu den Einschränkungen gehört auch, dass die 
Mitgliedschaft nur für Vollzeitangestellte obligatorisch ist.

Der Pensionsfonds begann, den Registrierungsprozess zu vereinfachen und Mehrkanal-Dienstleistungen (internetbasiert, mobil, 
über Callcenter usw.) anzubieten. Außerdem führte er zur Deckung abgelegener geografischer Gebiete mobile Geschäftsstellen und mobile 
Teams ein und kooperierte gleichzeitig mit dem Nationalen Postdienst, um dessen Netz zu nutzen. Der Pensionsfonds digitalisierte seine 
wichtigsten Prozesse und machte es so möglich, dass verschiedene Formulare nun online eingereicht werden können. Die Nutzer können 
ihre Antragsformulare jetzt elektronisch mit offiziellen digitalen Signaturen der Staatsverwaltung hochladen.

Zusätzlich arbeitete der Pensionsfonds eng mit Medien und mit Kommunikationsexperten zusammen und organisierte Präsentationen 
für Arbeitgeber, Angestellte, Studierende und andere, um die Öffentlichkeit dafür zu sensibilisieren. Durch die Entwicklungsstrategie 
2017–2021 stieg die Zahl der Versicherten im Vergleich zu 2016 um 19 Prozent. Die Dienstleistungen des Einheitlichen kumulierenden 
Pensionsfonds sind nun rund um die Uhr für alle Kunden zugänglich, und dank diesen Entwicklungen war der Pensionsfonds auch in der 
Lage, seine Dienstleistungen während der COVID-19-Krise aufrechtzuerhalten.

Quelle: IVSS (2022).

28

IVSS – Prioritäten für die soziale Sicherheit – Europa



• Aus globaler Sicht verfügt die Region Europa über sehr hohe 
Deckungsgrade der sozialen Sicherheit. Was die Bevölkerung der 
Region betrifft, so sind 83,9 Prozent der Einwohner durch mindestens 
eine Leistung der sozialen Sicherheit gedeckt (der globale Durchschnitt 
liegt bei 46,9 Prozent). In Europa sind 98,1 Prozent der Bevölkerung 
gegen Krankheit, 75 Prozent gegen das Risiko eines Arbeitsunfalls und 
51,3 Prozent gegen Arbeitslosigkeit gedeckt.

• Die größten Herausforderungen für die Deckung gehen auf neue 
Beschäftigungsformen und auf die digitale Plattformarbeit zurück. 
Wichtig ist, dass der Beschäftigungsstatus aller Arbeitnehmer bestimmt 
wird. Fast jeder fünfte Beschäftigte digitaler Plattformen in der EU 
könnte falsch als Selbstständiger eingestuft sein. Diese Arbeitnehmer 
sind der Gefahr schlechter Arbeitsbedingungen ausgesetzt und haben 
oft einen unzureichenden Sozialschutzzugang. Die Länder erkunden 
derweil neue Ansätze, um die Frage nach einem bessere Sozialschutz 
für Beschäftigte digitaler Plattformen zu beantworten.

• Die neusten Initiativen der EU könnten ein Weg sein, wie sich ein 
geeigneter und angemessener Sozialschutz für Beschäftigte digitaler 
Plattformen erreichen lässt. Diese Initiativen könnten auch die 
Entwicklung in anderen Regionen positiv beeinflussen. Neben der Frage 
der Bestimmung des Beschäftigungsstatus werden Anstrengungen zum 
Ausbau von Tarifverhandlungen und des sozialen Dialogs in diesem 
Wirtschaftssektor dazu beitragen, die Deckung zu erhöhen.

• Die Deckung der sozialen Sicherheit von Arbeitsmigranten beruht im 
Wesentlichen auf bilateralen und multilateralen Vereinbarungen der 
sozialen Sicherheit. Die Länder der Region Europa sind an vielen der 
insgesamt 500 weltweit bestehenden bilateralen Vereinbarungen beteiligt. 
Zu den multilateralen Vereinbarungen gehören die Verordnung (EG) 
Nr. 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, 
der 31 Länder angeschlossen sind, sowie die multilaterale Vereinbarung 
zwischen den fünf Mitgliedstaaten der Eurasischen Wirtschaftsunion.

• Der Erfolg bei der Ausweitung und Aufrechterhaltung einer angemessenen 
Deckung durch soziale Sicherheit hängt von gesunden Arbeitsmärkten, 
wirksamen öffentlichen Verwaltungen und Steuerverwaltungen, 
den rechtlichen Entwicklungen, aber auch der institutionellen Kreativität 
und Kapazität der Institutionen ab. Die Mitgliedsinstitutionen der IVSS 
entwickeln in besonders aktiver Weise innovative Maßnahmen, um den 
Sozialschutz für gefährdete Gruppen wie Pflegepersonen, Migranten 
ohne Aufenthaltsstatus, Flüchtlinge, Beschäftigte digitaler Plattformen 
und Selbstständige zu verbessern.

IVSS – Prioritäten für die soziale Sicherheit – Europa

29

KERNAUSSAGEN

29



30



03 
ERFÜLLUNG DER 
BEDÜRFNISSE 
EINER ALTERNDEN 
BEVÖLKERUNG

Die Region Europa zeichnet sich durch die Unterschiedlichkeit 
ihrer nationalen Systeme der sozialen Sicherheit sowie 
durch den Umfang und die Breite der angebotenen 
Deckung aus. Unabhängig davon stehen alle Systeme der 
sozialen Sicherheit der Region vor Herausforderungen im 
Zusammenhang mit der Bevölkerungsalterung. Die Länder 
innerhalb der Region befinden sich in unterschiedlichen 
Phasen des demografischen Übergangs. Einige sind 
bereits in einem sehr fortgeschrittenen Stadium, darunter 
Deutschland, Italien, Spanien, Ungarn und Tschechien. 
Die Bevölkerungsprofile dieser Länder gehören zu den 
ältesten weltweit. Andere Länder wie Frankreich und 
Irland sowie bestimmte Teile der Russischen Föderation 
weisen hingegen relativ junge Bevölkerungsprofile auf. 
Will man auf den Prozess der Bevölkerungsalterung 
und auf den veränderten Bedarf der Bevölkerungen 
reagieren, dann müssen die bestehenden Gesundheits‑ 
und Altersrentensysteme angepasst werden.

Was die Einkommenssicherheit im Alter betrifft, 
so betreiben die meisten Länder der Region soziale 
Altersrentenversicherungssysteme und bieten zusätzlich 
steuerfinanzierte Leistungen an, wobei verpflichtende 
und freiwillige private Rentenansparungen in den 

einzelnen Ländern von unterschiedlicher Bedeutung 
sind. Alle Länder werden mittel‑ und langfristig eine 
Erhöhung ihrer Ausgaben veranlassen, um angemessen 
auf die Bevölkerungsalterung zu reagieren. Obwohl die 
Bevölkerungsalterung ein globales Phänomen ist, zeichnet 
sich in der Region Europa ein besonderes Bild. In den 
meisten Ländern ist die Bevölkerungsalterung bereits 
seit Langem ein Trend und sehr weit fortgeschritten. 
In anderen Ländern ist sie erst jüngeren Datums, 
sie könnte jedoch schneller voranschreiten. Unabhängig 
von den nationalen Systemen müssen die staatlichen 
Reaktionen darauf abzielen, die bestehenden Systeme für 
Einkommenssicherheit im Alter und für die Deckung von 
Gesundheitsrisiken zu reformieren und neue politische 
Maßnahmen zur Erfüllung der Bedürfnisse älterer Menschen 
zu entwickeln. Angesichts dieser Herausforderungen 
verfolgen die IVSS‑Mitgliedsinstitutionen innovative 
Strategien zur Reaktion auf die Bevölkerungsalterung, 
darunter spezifische Maßnahmen zur Einführung 
professioneller Unterstützungsdienstleistungen für 
Menschen, die Teile ihrer Selbstständigkeit verloren 
haben, und zur Bereitstellung von Angeboten für die 
ältesten und anfälligsten Bevölkerungsteile.
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Alter und Renten
Schaubild 1. Wachstum der Bevölkerung im Alter von 65-80+, 2020–2050 (in % 
der Gesamtbevölkerung)
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Quelle: UNDESA (2019).

Schaubild 2. Gesetzliche Altersrentendeckung für die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter
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Quellen: IAA (2021f), IVSS und SSA (2018a, 2018b).

Schaubild 3. Langzeitpflegeempfänger ab 65 Jahren in Einrichtungen (außer Krankenhäusern), 
in % der Gesamtbevölkerung
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Quelle: OECD (2020a).
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Demografische Momentaufnahme

über
65 Jahre

+62%

Bis 2050 wird der Anteil der 
über 65-Jährigen in Europa 
von derzeit 19% auf 28% der 
Gesamtbevölkerung ansteigen.

Quelle: UNDESA (2019).

Im Jahr 2020 sind 20,6% der 
Bevölkerung der Europäischen Union 
65 Jahre alt und älter, was einem 
Anstieg von 0,4%punkten gegenüber 
2019 entspricht. Die Länder mit 
dem größten Anteil über 65-Jähriger 
an der Gesamtbevölkerung sind 
Italien (23,2%), Griechenland und 
Finnland (jeweils 22,3%) sowie 
Portugal (22,1%).

Quelle: Eurostat (2021b).

Der Altenquotient für die 
Europäische Union lag im Jahr 
2020 bei 32%, d.h. auf jeden über 
65-Jährigen kamen etwas mehr als 
drei Personen im erwerbsfähigen 
Alter. Dieser Anteil wird den 
Prognosen zufolge bis 2050 auf 
52% ansteigen – eine Zunahme von 
über 62%.

Quellen: Eurostat (2021b) und Europäische 
Kommission (2021d).

Wirksame und gesetzliche Deckung

57%

1 in 8

51,1% 84,3%

57% der Bevölkerung in Europa 
über dem gesetzlichen Rentenalter 
erhalten eine beitragsabhängige 
Altersrente (49,6% weltweit); 58,9% 
erhalten eine beitragsunabhängige 
Altersrente (44,5% weltweit).

Quelle: IAA (2021f).

51,1% der Frauen erhalten 
eine beitragsabhängige Rente 
(42,5% weltweit) und 59,6% 
eine beitragsunabhängige Rente 
(44,5% weltweit).

84,3% der Erwerbsbevölkerung 
(ab 15 Jahren) leisten Beiträge 
zu Rentensystemen und 
bauen Ansprüche auf eine 
beitragsabhängige Rente auf.

Langzeitpflege

Langzeitp�ege
Prozent
des BIP

LTC
accounts

Auf die Langzeitpflege entfällt 
nur ein geringer Prozentsatz der 
institutionellen Mittel, der zwischen 
etwa 0,5% des BIP (Ungarn, 
Lettland und Polen) und 3,5% des 
BIP (Dänemark, Norwegen und 
Schweden) liegt.

Quelle: OECD (2020b).

Die Zahl der potenziell 
pflegebedürftigen Personen in 
der Europäischen Union wird 
voraussichtlich von 30,8 Millionen 
im Jahr 2019 auf 33,7 Millionen im 
Jahr 2030 und 38,1 Millionen im 
Jahr 2050 steigen.

Quelle: Europäische Kommission (2021e).

Im Jahr 2019 benötigten in der 
Europäischen Union 36,9% der Frauen 
im Alter von 65 Jahren und älter 
Langzeitpflege, gegenüber 22,7% 
der Männer derselben Altersgruppe. 
Auf Länderebene reichte dieser Prozentsatz 
von 62,7% der älteren Frauen und 47,4% 
der älteren Männer in Rumänien bis zu 
13,2% der älteren Frauen und 9,6% der 
älteren Männer in Luxemburg.

Quelle: Europäische Kommission (2021d).
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MERKMALE 
DER BEVÖLKERUNGSALTERUNG

Der Internationale Aktionsplan von Madrid über Alterung (Madrid 
International Plan of Action on Ageing), der an der Zweiten UN-
Weltkonferenz zu Fragen des Alterns im April 2002 verabschiedet 
wurde, erkannte die Bevölkerungsalterung als global auftretendes 
Phänomen an. Diese strategische Herausforderung hat auch 
Auswirkungen auf das Erreichen der Ziele nachhaltiger Entwicklung 
der Vereinten Nationen, mit denen eine inklusive Gesellschaft für 
alle Altersgruppen erreicht werden soll. Alle Länder berichten 
jährlich über ihre Fortschritte beim Erreichen der Ziele nachhaltiger 
Entwicklung wie Verringerung von Armut und Ungleichheit und 
Verbesserung des Gesundheitsschutzes (UN, 2020). Auf der 
Weltgesundheitsversammlung im Mai 2016 erklärten 194 Länder, 
darunter fast alle Staaten Europas, dass es ohne ein nationales 
Langzeitpflegesystem nicht gehe. Auf subregionaler Ebene verfolgt die 
Europäische Union die Bevölkerungsalterung in ihren Mitgliedstaaten 
und überwacht entsprechende Haushaltsabweichungen (Europäische 
Kommission, 2020).

Global gesehen ist in den industrialisierten Ländern derzeit eine 
fortgeschrittenere Bevölkerungsalterung zu beobachten. In der 
Region Europa zeigt sich dies am deutlichsten in Ländern Süd-, 
Mittel- und Osteuropas. Ein angemessenes Niveau wirtschaftlicher 
und institutioneller Entwicklung ist eine wichtige Voraussetzung für 
eine wirksame Inangriffnahme dieses Phänomens. 2050 wird Europa 
weltweit die Region mit dem höchsten Anteil älterer Menschen 
sein. Gegenwärtig sind 20 Prozent der Bevölkerung in der Region 
über 65 Jahre alt. Dieser Anteil wird Prognosen zufolge bis 2070 
auf 30 Prozent steigen. Gleichzeitig geht man davon aus, dass sich 
der Anteil der Menschen über 80 Jahre mehr als verdoppeln und 
bis 2070 ganze 13 Prozent der Gesamtbevölkerung erreichen wird.

Die Bevölkerungsalterung wird auch Folgen für die Krankheitsprofile 
haben: Infektionskrankheiten verzeichnen einen Rückgang, 
aber nichtansteckende Langzeiterkrankungen wie Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, Atemwegerkrankungen, Hyperglykämie, hoher 
Cholesterinspiegel und Krebs nehmen zu. Die Zunahme chronischer 
Erkrankungen führt zu einer stärkeren Anfälligkeit für Epidemien wie 
für die aktuelle COVID-19-Pandemie, die vor allem für Menschen 
über 65 Jahre gefährlich ist.

Auf lange Sicht dürfte die Bevölkerung der Region, wenn die 
demografische Erneuerung nicht mehr gewährleistet ist, um 5 Prozent 
schrumpfen, und gleichzeitig wird der Anteil von Menschen über 
65 Jahren steigen. Dadurch könnte der Abhängigkeitsquotient (Anzahl 
abhängiger Personen bezogen auf Personen im arbeitsfähigen Alter) 
von 35 Prozent auf 60 Prozent steigen. Diese Durchschnittswerte 
verbergen jedoch beträchtliche Schwankungen innerhalb Europas 
– 2070 könnte dieser Quotient zwischen unter 30 Prozent in 
bestimmten russischen Provinzen und fast 90 Prozent in Polen liegen. 
Dennoch wird deutlich, wie verbreitet das Phänomen ist (Gietel-
Basten et al., 2017). Die Erwerbsbevölkerung wird daher Prognosen 
zufolge bis 2070 um durchschnittlich 16 Prozent schrumpfen.

Kurzfristig gelangen viele Länder Europas durch den Einbruch in 
der Geburtenrate – besonders stark zu beobachten im Süden und 

Osten der Region – und durch die gestiegene Lebenserwartung 
in ein Zeitfenster „ausgeprägter Bevölkerungsalterung“, in dem 
der Bevölkerungsteil abhängiger Menschen (Kinder und nicht 
mehr arbeitsfähige ältere Menschen) schneller wächst als der Teil 
wirtschaftlich aktiver Menschen (Beschäftigte).

UNTERSCHIEDLICHE NATIONALE 
PROFILE FÜHREN ZU 
UNTERSCHIEDLICHEN PFLEGEANSÄTZEN

In der Region finden sich unterschiedliche Modelle zur Finanzierung 
des Sozialschutzes im Alter. Im Bereich der Altersrenten herrscht 
das Modell des Umlageverfahrens vor. Die Renten werden durch 
Beiträge der sozialen Sicherheit in Höhe von durchschnittlich 
rund 21 Prozent des Verdiensts finanziert, meist begleitet durch 
steuerfinanzierte universelle Leistungen. Dieses System wird 
beispielsweise in Belgien und Frankreich angewendet. Dänemark, 
die Niederlande und das Vereinigte Königreich gehören zu den 
Ländern, die ein System universeller Renten betreiben, in dem der 
Anspruch von einer bestimmten Dauer des Wohnsitzes abhängig 
ist und das durch ein oft mit festgelegten Beiträgen finanziertes 
Kapitaldeckungssystem ergänzt wird. Einige Länder wie Polen oder 
Schweden und in geringerem Maß auch Deutschland haben einen 
Übergang hin zu einem allgemeinen (nominellen oder individuellen) 
Rentensystem mit festgelegten Beiträgen eingeleitet, das oft als 
teilweise kapitalgedecktes System finanziert wird. Andere Länder 
Europas, insbesondere im Südosten der Region, verfolgen einen 
alternativen Ansatz, der ein universelles staatliches System mit 
einem Vorsorgefonds kombiniert, der zu verschiedenen Zeitpunkten 
im Lebensverlauf die Entnahme von Einmalbeträgen erlaubt. Diese 
Mischung verschiedener Arten der Ruhestandsversorgung hat 
sich nicht stabilisiert, und die Aufteilung der Kostenlast zwischen 
den ersten zwei Säulen verlagerte sich in den 2010er-Jahren in 
zahlreichen Ländern hin zur ersten Säule. Einige Länder führten 
Umverteilungsmaßnahmen ein, zumindest teilweise aufgrund der 
Mängel der privaten Rentensparsysteme hinsichtlich Deckung oder 
Angemessenheit. Ungarn, Polen und die Russische Föderation sind 
bekannte Beispiele dafür.

Ungeachtet des nationalen Profils können die Maßnahmen, die zur 
Sicherstellung der allgemeinen Tragfähigkeit der Rentensysteme 
eingeleitet wurden, nach folgenden vier Ansätzen unterschieden 
werden (Dumont, 2020): i) Verdichtung oder Verringerung des 
finanziellen Werts der an Rentner gezahlten Renten; ii) Erhöhung 
der von erwerbstätigen Menschen zu zahlenden Abzüge (entweder 
höhere Beiträge für Renten im Umlageverfahren oder geringere 
Zinsen und Dividenden für individuelle Kapitaldeckungskonten); 
iii)  Vergrößerung des Umfangs der Erwerbsbevölkerung; 
iv) öffentliche Schuldenaufnahme für die Rentenfinanzierung, 
die zu einer höheren Belastung der künftigen Arbeitnehmer- und 
Steuerzahlergenerationen führen wird. Die Länder der Region 
müssen das finanzielle Gleichgewicht ihrer Rentensysteme 
sicherstellen. Dazu gehört, dass Abschätzungen der künftigen 
Zahl der Rentner, der durchschnittlichen Zahl von in Rente 
verbrachten Jahren und der Zahl der Wohlstand schaffenden 
Menschen mitberücksichtigt werden müssen. Die Länder der Region 
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haben alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel eingesetzt, 
um die Beiträge zu erhöhen, einen Teil der Verantwortung für 
die Einkommenssicherheit im Alter auf die Einzelnen abzuwälzen, 
die Erwerbsquote älterer Menschen zu erhöhen und das tatsächliche 
Renteneintrittsalter anzuheben. Die Strategien zur Förderung eines 
aktiven Alters haben Früchte getragen: Die Erwerbsquote in der 
Kohorte von 55 bis 65 Jahren und insbesondere bei den Frauen 
ist um zehn Prozentpunkte gestiegen, während das tatsächliche 
Renteneintrittsalter seit 1990 im Durchschnitt um zwei Jahre 
zugenommen hat (aber bis 2070 um weitere vier Jahre steigen 
müsste). Dennoch werden diese Änderungen nicht ausreichen, 
um den Nettorückgang der Erwerbsbevölkerung auszugleichen. 
Auffallend ist, dass die Russische Föderation diesbezüglich eine 
Ausnahme bildet (Nadirova, 2018): Das Land verfügt zwar regional 
über eine der höchsten Erwerbsquoten älterer Menschen, aber es 

wurden keine Reformen eingeführt, um die Quote noch weiter zu 
erhöhen (Galina et al., 2018).

Insgesamt geht man davon aus, dass die Nettokosten für die 
Bevölkerungsalterung bis 2070 um ein bis zwei Prozent des BIP 
der Region steigen werden, und dies trotz der Verschärfung der 
Vorschriften für die Berechnung der Altersrenten. Entscheidend 
ist, dass dieser Anstieg hauptsächlich auf die Zunahme der 
altersbedingten Gesundheitsausgaben zurückzuführen ist.

Alle Gesundheitsversorgungssysteme stehen vor einem großen 
Ausgabenbedarf. Kurz gesagt wird der Anstieg der Lebenserwartung 
ohne eine entsprechende Änderung des übrigen Bevölkerungsprofils 
zu einer verbreiteten Kostensteigerung im Lebensverlauf führen, 
und zwar auch für die allgemeinen Gesundheitsausgaben 
(Breyer, Costa-Font und Felder, 2010). Wenn man die Kosten 
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für Fortschritte in der medizinischen Versorgung und für den 
Fachkräftebedarf einpreist, dann werden die Ausgaben noch 
weiter steigen. Schätzungen zufolge machen diese Faktoren etwa 
50 Prozent der Zunahme der Gesundheitsausgaben seit 1980 
aus (Willemé und Dumont, 2015). Wie bereits erwähnt dürfte 
die Zahl der erwerbstätigen Beitragszahler künftig abnehmen. 
Andererseits wächst die Finanzierungsherausforderung, da der 
Umfang der Gesundheitsausgaben aus der eigenen Tasche im 
Vergleich zur kollektiven Krankenversicherung abnimmt: In 
den europäischen Schwellenländern machen individuelle 
Gesundheitsausgaben noch immer durchschnittlich 30 Prozent 
der gesamten Gesundheitskosten aus, verglichen mit 10 Prozent 
in westeuropäischen und skandinavischen Ländern. Außerdem 
haben viele Länder in den letzten drei Jahrzehnten eine universelle 
Deckung eingeführt.

Angesichts der anstehenden Herausforderungen ist die Lösung der 
Frage der informellen Wirtschaft nach wie vor entscheidend für die 
Finanzierung der institutionellen Systeme. Dies ist insbesondere 
der Fall bei Langzeit-Rentenleistungen oder bei Maßnahmen 
zur Förderung eines unabhängigen Alters: Hier ist eine stabile 
und regelmäßige Finanzierung erforderlich. Obwohl auch dies 
von Land zu Land variiert, ist die Größe des informellen Sektors 
eine zusätzliche Hürde, die überwunden werden muss, wenn die 
Institutionen in der Lage sein wollen, die Bevölkerung im Alter gut zu 
versorgen. Bei diesen Herausforderungen gibt es auch eine wichtige 
geschlechterspezifische Dimension. Vor allem Länder, in denen 
die Einkommenssicherheit für ältere Menschen hauptsächlich auf 
universellen öffentlichen Rentensystemen beruht, sorgen sich um 
einen unwirksamen oder unzureichenden Beitragseinzug. In der 
Praxis stützen sich viele Reaktionen auf die Bevölkerungsalterung 
letztlich auf universelle steuerfinanzierte Basisrentensysteme, 
während die Leistungen von Ruhestandssparsystemen, die oft durch 
Steuern bezuschusst sind, meist das Privileg einer wohlhabenderen 
Minderheit bleiben.

Die Polarisierung des Ruhestandseinkommens ist ein Phänomen, 
das in allen Ländern anzutreffen ist, und zwar auch in solchen, die die 
Rentenbeiträge angehoben haben, um die finanzielle Tragfähigkeit 
ihrer Rentensysteme sicherzustellen. In Schweden beispielsweise 
dürfen durchschnittliche Arbeitnehmer eine Bruttoersatzquote 
von 55 Prozent des über die Lebensarbeitszeit gerechneten 
Durchschnittseinkommens erwarten, wohingegen Arbeitnehmer, 
deren Verdienst doppelt so hoch ist wie der Durchschnitt, von einer 
Ersatzquote von fast 140 Prozent ausgehen können. Letztere 
werden eine Rente beziehen, die fast sechs Mal so hoch liegt wie 
diejenige von Arbeitnehmern mit Medianeinkommen (OECD, 
2021a). Dasselbe Phänomen wird in Ländern beobachtet, in denen 
private Rentenfonds im nationalen Rentensystem eine größere 
Rolle spielen, wie im Vereinigten Königreich, in Dänemark und 
in den Niederlanden.

Die Renten- und Gesundheitssysteme müssen aber auch auf 
neue Bedürfnisse reagieren, die sich durch die fortgeschrittene 
Alterung der Bevölkerung ergeben. Eine der Schwierigkeiten 
besteht darin, dass zwischen Pflegedienstleistungen, die durch die 
Krankenversicherung finanziert sind, und sozialer Unterstützung 
unterschieden werden muss. Die Fähigkeit zur Alltagsbewältigung 
(Aktivitäten des täglichen Lebens (ATL) wie Essen, Körperpflege, 

Ankleiden, Toilettengang, Mobilität und Kontinenz) wird allgemein 
als wichtigster Indikator zur Bestimmung einerseits des Pflegebedarfs 
und andererseits der Unterstützungsdienstleistungen verwendet. 
So ist es durchaus möglich, dass eine Person zur Bewältigung dieser 
sechs ATL Unterstützungsdienstleistungen benötigt, aber keine 
eigentliche Pflege. Die Voraussetzungen (und die Basiskosten) für 
die Gewährung einer derartigen Unterstützung sind geringer als 
diejenigen für Pflegedienstleistungen, denn für Letztere braucht 
es qualifiziertes medizinisches Personal.

Verschiedene Länder der Region haben ein Langzeitpflegeversi-
cherungssystem eingeführt, um den Menschen bei der Bezahlung 
regelmäßiger Pflegedienstleistungen zu helfen, die bei ihnen zu 
Hause oder in einer Einrichtung erbracht werden sollen. Dabei 
ist vor allem der gleiche Zugang eine Herausforderung. So führte 
Deutschland 1995 eine Langzeitpflege für ältere Menschen durch 
einen Finanzierungsmechanismus mit einer Sozialversicherung 
ein, um gleiche Rechte zu gewährleisten. In Belgien besteht die 
Langzeitpflege aus einem breiten Spektrum von Dienstleistungen, 
die hauptsächlich auf regionaler und kommunaler Ebene orga-
nisiert sind und je nach Gegend sehr unterschiedlich ausfallen. 
Frankreich indes verkündete ein sogenanntes „fünftes Risiko der 
sozialen Sicherheit“, gegen das lokale Behörden eine einheitliche 
Antwort anbieten, die durch einen nationalen Ausgleichsfonds 
unterstützt wird, damit alle Menschen im Land die gleiche Lang-
zeitpflege erhalten.

Um Lücken im zeitlichen Pflegeverlauf zu verringern und eine 
nicht notwendige Hospitalisierung zu vermeiden, sollten die 
Unterstützungs- und Pflegedienstleistungen koordiniert werden, 
so dass ältere Menschen so lange wie möglich zu Hause bleiben 
können. In den vergangenen Jahren verfolgten verschiedene Länder 
einen umfassenderen Ansatz zum Angebot von Langzeitpflege- 
und Unterstützungsdienstleistungen für ältere Menschen und 
zur Förderung des Modells nach dem Motto „Vor Ort älter 
werden“. 2009 wurde in den Niederlanden die Einrichtung 
De Hogeweyk geschaffen, eine wegweisende Pflegeinstitution 
für ältere Menschen mit Demenz, die mit dem Konzept „Vor Ort 
älter werden“ und einer Langzeitpflege hoher Qualität wirbt. 
Die Einrichtung wird „Dorf“ anstatt „Krankenhaus“ genannt, 
und die dort versorgten Menschen heißen „Bewohner“ und 
nicht „Patienten“. Da derartige innovative Strategien ständig 
angepasst werden müssen, sind zusätzliche Finanzmittel erforderlich. 
Barleistungen, die oft weniger kostenaufwendig sind, zum Beispiel 
finanzielle Anreize für nichtprofessionelle Pflegepersonen (oder 
Pflegepersonen ohne beruflichen Status), werden in einigen 
Ländern angeboten, wie etwa im Vereinigten Königreich, in Irland, 
in Italien und in Dänemark. Bei diesen Leistungen wird anerkannt, 
dass „informelle Pflegepersonen“ für den reibungslosen Betrieb 
der Langzeitpflegesysteme in Europa eine wichtige Rolle spielen. 
In alternden Gesellschaften macht es jedoch Sinn, professionelle 
Arbeitskräfte zu fördern, damit Pflegende Urlaub nehmen und 
Weiterbildungen absolvieren können in einem Sektor, der sich oft 
stark auf eingewanderte Arbeitskräfte stützt (Bornia et al., 2011).

Um die Menschen im Alter optimal versorgen zu können, werden 
auch neue Informations- und Kommunikationstechnologien 
(IKT) eingesetzt. In Deutschland wird in Untersuchungen in der 
ambulanten, informellen und sektorübergreifenden Pflege das 
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Potenzial digitaler Technologien analysiert, mit denen sich die 
Unabhängigkeit von Pflegebedürftigen erhöhen und der Druck 
von den Schultern der formellen und informellen Pflegepersonen 
nehmen lässt. In Österreich wurde eine Strategie eingeführt, 
um die Internetaffinität älterer Menschen zu verbessern (Firgo 
und Famira-Mühlberger, 2020).

Welche Form die institutionelle Organisation der Renten- und 
Gesundheitssysteme auch annimmt, die Organisation der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung und die Formalisierung 
der Unterstützungstätigkeiten für ältere Menschen sind 
wesentliche Elemente einer angemessenen Antwort auf die neuen 
Herausforderungen, die sich aufgrund der Bevölkerungsalterung 
für die Finanzierungsstruktur stellen. Dies gilt insbesondere für 
die Finanzierung von Strategien, mit denen älteren Menschen 
geholfen wird, unabhängig zu bleiben, denn die Umsetzung 
dieser Strategien wird in den kommenden Jahren eine der großen 
Haushaltsherausforderungen sein (Safonov und Shkrebelo, 2021). 
Neben der Förderung einer formellen Beschäftigung und einer 
beruflichen Qualifikation von Pflegefachkräften müssen auch 
informelle Pflegepersonen institutionell unterstützt werden 
(Muir, 2017), seien dies Angehörige oder Personen aus der 
Gemeinschaft, deren Engagement sich für das Wohl älterer Menschen 
und für ihre Unabhängigkeit als wichtig erwiesen hat (Varlamova 
et al., 2020). Die Einführung professioneller Pflegestandards ist 
ein entscheidender Faktor, mit dem sich Misshandlungen älterer 
Menschen vermeiden lassen.

ERSTE INSTITUTIONELLE MASSNAHMEN

Vor dem Hintergrund dreier wichtiger strategischer Ziele 
wurden verschiedene operative Lösungen umgesetzt, um die 
Herausforderungen durch die Bevölkerungsalterung zu bewältigen.

Erstens muss sichergestellt werden, dass Dienstleistungen für eine 
alternde Bevölkerung eingeführt werden. Um die Dienstleistungen 
für Beschäftigte kurz vor ihrem Ruhestand sowie für Rentner und 
ältere Menschen zu verbessern, insbesondere für pflegebedürftige 
Menschen zu Hause oder in einem Heim, wurden verschiedene 
Initiativen gestartet. Das Schwedische Rentenversicherungsamt 
(Pensionsmyndigheten) richtete ein Ruhestandsplanungsinstrument 
(Uttagsplaneraren) ein, in dem die Bürger sehen können, welche 
Auswirkungen die Wahl ihres Rentenalters auf ihre Rentenbezüge 
haben wird. In verschiedenen Ländern wurden Strategien umgesetzt, 
um die Bedürfnisse älterer Menschen zu erfüllen und ihnen zu 
helfen, unabhängig zu bleiben. In Aserbaidschan beispielsweise 
verfolgt das Amt für nachhaltige und operative soziale Sicherheit 
(Agency for Sustainable and Operational Social Security – DOST) 
eine Strategie, um isolierte ältere Menschen in ihrem Alltag zu 
unterstützen. Zur verbesserten Unterstützung von Familien mit 
Schwierigkeiten richtete die polnische Sozialversicherungsanstalt 
(Zakład Ubezpieczeń Społecznych – ZUS) im Rahmen ihres Anti-
Krisen-Schutzschilds außergewöhnliche Dienstleistungen für ältere 
Menschen ein.

Zweitens ist es wichtig, die Resilienz der Dienstleistungen für 
ältere Menschen auch in Zeiten politischer, gesellschaftlicher oder 
gesundheitlicher Krisen zu erhalten. Dafür wurden verschiedene 
Lösungen entwickelt. Zur Aufrechterhaltung von Dienstleistungen, 
die stark durch die COVID-19-Krise in Mitleidenschaft gezogen 
wurden, führte man spezifische Protokolle ein, die sich stark 
auf Informations- und Kommunikationstechnologien stützen. 
So entwickelte die finnische Sozialversicherungsanstalt 
(Kansaneläkelaitos – KELA) zwei Chatbots (Kela‑Kelpo und FPA‑
Folke), die den Versicherten insbesondere im Kontext der Pandemie 
Hilfe anbieten. Ein weiteres Beispiel ist die Möglichkeit, virtuelle 
Besuche und Gespräche mit Beratern über eine Videoschalte 
zu organisieren, wie dies durch die polnische ZUS und andere 
Institutionen der Region getan wurde. Über zahlreiche elektronische 
Dienstleistungen wird den Versicherten unabhängig von Zeit 
und Standort eine personalisierte Unterstützung angeboten. 
Digitale Instrumente wurden auch verbreitet eingesetzt, um einen 
kontaktlosen Zugang zum gesamten Dienstleistungsangebot zu 
ermöglichen. So verfolgt die Deutsche Rentenversicherung Bund 
eine umfassende Digitalstrategie. Dazu mussten Unterstützungs- 
und Weiterbildungsmaßnahmen für den Umgang mit den neuen 
Instrumenten eingerichtet werden, insbesondere für ältere Menschen, 
die digitalen Technologien oft zurückhaltender gegenüberstehen. 
Das Staatliche Sozialversicherungsamt Lettlands (State Social 
Insurance Agency) setzte über ein zentrales Angebot lokaler 
Behörden elektronische Assistenten ein, um die Nutzer mit den 
Online-Dienstleistungen vertraut zu machen.

Drittens ist es notwendig, die Formalisierung des Arbeitsmarkts 
zu intensivieren und die Sozialversicherungsdeckung stärker 
auszuweiten. Verbesserungen im Zugang zu formeller Beschäftigung 
führen zu einer Anhebung des Beitrags- und Steueraufkommens 
und stärken so die öffentliche Finanzierung der Dienstleistungen 
und die Unterstützung für ältere Menschen (IAA,  2021b). 
Dazu werden in der Region verschiedene Ansätze implementiert. 
Ein verbessertes öffentliches Wissen über soziale Sicherheit 
hilft, dass die Bürgerinnen und Bürger der Formalisierung der 
Arbeitsverhältnisse mehr Verständnis entgegenbringen. Dies zeigt 
sich zum Beispiel in der Kommunikationsstrategie des Einheitlichen 
kumulierenden Pensionsfonds  (Unified Accumulative Pension 
Fund – JSC) von Kasachstan. Zudem wird auch verbreitet eine 
Vereinfachung der Verfahren für die Beitragszahlung sehr kleiner 
Unternehmen beobachtet. In der Türkei finden sich zwei Beispiele 
dafür: die „einfache Beantragung einer Arbeitgeberschaft“ und 
die vereinfachte Beitragsentrichtung für Renten der zweiten 
Säule. Vereinfachte Verfahren können auch durch die Einführung 
professioneller Standards für nichtmedizinische Dienstleistungen im 
Zusammenspiel mit Strategien zur Förderung eines unabhängigen 
Alltags älterer Menschen erfolgen. Das französische Zentralamt 
der Träger der sozialen Sicherheit (Agence centrale des 
organismes de sécurité sociale – ACOSS) richtete beispielsweise 
Dienstleistungen zur Vereinfachung der Formalisierung solcher 
Tätigkeiten ein, begleitet durch einen steuerlichen Anreiz für die 
angestellte Betreuungsperson.
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GUTE PRAXIS

Frankreich: Unterstützung für die Formalisierung 
personenbezogener Dienstleistungen

Das französische Zentralamt der Träger der sozialen Sicherheit, das die Vereinigung für 
den Einzug von Beiträgen für die soziale Sicherheit und für Familienleistungen (Union 
de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d‘allocations familiales – URSSAF) 
leitet, führte eine Strategie zur Formalisierung und Professionalisierung personenbezogener 
Dienstleistungen ein. Ziel war es, häusliche Pflegedienstleistungen zur professionalisieren 
und zu formalisieren, insbesondere für Personen, deren Arbeit älteren Menschen hilft, weiter 
unabhängig leben zu können.

Mit dem „Elektronischen Gutschein für die Beschäftigung universeller Dienstleister“ (CESU+) 
konnte der Prozess zur Formalisierung der häuslichen Unterstützungsdienstleister und 
zur steuerlichen Entlastung der unterstützten Menschen vereinfacht werden. In der Praxis 
umfasst dies ein vereinfachtes Online-Anmeldesystem, wobei der Staat über eine steuerliche 
Entlastung die Hälfte der Kosten für die Beschäftigung von Pflegepersonen übernimmt. 
Ziel war es, die Professionalisierung der häuslichen Pflegedienstleistungen voranzutreiben 
und die in diesem Bereich Beschäftigten mit einem formellen Arbeitsstatus und mit einem 
entsprechenden Weiterbildungsanspruch auszustatten. Selbstständige Pflegepersonen 
können Beiträge entrichten, um Zugang zu einem vollen Sozialschutz zu erlangen, so dass 
Mikrounternehmen durch eine Anmeldung als Einzelunternehmen formalisiert werden können.

Quelle: IVSS (2022).

Aserbaidschan: Eine Strategie zur sozialen 
Unterstützung von Menschen über 65 Jahren

In Aserbaidschan organisiert das Amt für nachhaltige und operative soziale Sicherheit soziale 
Dienstleistungen für ältere Menschen zu Hause, die ohne Verwandte oder gesetzliche Vertreter 
leben. Sozialarbeiter helfen älteren Menschen bei Hausarbeit, Putzen, Nahrungsmittel- und 
Medikamenteneinkauf, Zahlungen und anderen Aufgaben.

Außerdem hat das Amt Initiativen entwickelt, um die soziale Sicherheit für ältere Menschen 
auszubauen, beispielsweise zur Verbesserung ihrer Lebensqualität und zur Förderung 
ihrer aktiven Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Das Amt wurde durch das Ministerium 
für Arbeit und Sozialschutz der Bevölkerung der Republik Aserbaidschan und durch den 
Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) zum Exekutivorgan der dritten Komponente 
eines gemeinsamen Projekts für aktives Alter ernannt. Im Rahmen dieses Projektes arbeitet das 
Amt in verschiedenen Bereichen wie Erfahrungsaustausch älterer Menschen mit der jüngeren 
Generation, Vermittlung von Wissen und Kompetenzen über Informationstechnologien für 
ältere Menschen und Organisation von Freizeitaktivitäten.

Außerdem richtete das Amt das Programm „Silber DOST“ ein, das Menschen im Ruhestand 
als Freiwillige für eine Mindestdauer von zwei Monaten beschäftigt. Dank des Programms 
können Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund als temporäre Sozialarbeiter den 
Bürgerinnen und Bürgern in den DOST-Dienstleistungszentren Unterstützungsdienste anbieten.

Quelle: IVSS (2022).
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• Die Region Europa zeichnet sich durch die Unterschiedlichkeit und 
Vielfalt ihrer institutionellen Systeme sowie durch Bevölkerungsprofile 
aus, die trotz ihrer unterschiedlichen Ausprägung alle dem Trend hin 
zu einer Bevölkerungsalterung folgen.

• Am weitesten fortgeschritten ist die Bevölkerungsalterung in den 
reicheren Volkswirtschaften der Region, aber sie schreitet in allen 
Teilen Europas voran. Die Geschwindigkeit der Bevölkerungsalterung 
ist in den weniger entwickelten Volkswirtschaften der Region meist 
höher, und dort sind die Haushaltsressourcen zur Bewältigung dieser 
strategischen Herausforderungen oft beschränkt.

• Die kontinuierlichen Anstrengungen zur Sicherung der finanziellen 
Tragfähigkeit der Rentensysteme angesichts der Bevölkerungsalterung 
haben dazu geführt, dass die Renten in den meisten Ländern weniger 
großzügig gestaltet und die entsprechenden Rechte gleichzeitig 
eingeschränkt wurden. Das tatsächliche Renteneintrittsalter ist verglichen 
mit den 1990er-Jahren um durchschnittlich zwei Jahre gestiegen, 
und laut Prognosen wird bis 2070 eine weitere Anhebung um vier 
Jahre nötig sein. Die durch die Reformen reduzierten Rechte und 
angehobenen Beiträge könnten zu einer stärkeren Ungleichheit bei 
den Ruhestandseinkommen älterer Menschen führen.

• Trotz der gestiegenen Erwerbsquote wird die Erwerbsbevölkerung der 
Region schrumpfen, vor allem, falls die Nettomigrationsrate abnehmen 
sollte. Auch die Gesamtbevölkerung wird schrumpfen, insbesondere 
nach 2035, wohingegen die Zahl der Menschen über 65 Jahre sowie 
über 80 Jahre deutlich zunehmen wird. Diese Faktoren werden dazu 
beitragen, dass die Einnahmen der Systeme zurückgehen und die 
Ausgaben, insbesondere für die Gesundheitsversorgung, steigen werden.

• Aufgrund dieser Bevölkerungsalterung müssen formalisierte 
Langzeitpflegedienstleistungen und begleitende Dienstleistungen 
entwickelt werden. Die Professionalisierung dieser Dienstleistungen 
ist ein entscheidender Faktor.

• Um auf die Bevölkerungsalterung zu reagieren, haben die IVSS-
Mitgliedsinstitutionen der Region i) Strategien zur Formalisierung 
der Pflege entwickelt und ausgebaut, um die Realisierbarkeit der 
erforderlichen Dienstleistungen und die Mobilisierung aller verfügbaren 
Ressourcen zu gewährleisten; ii) Lösungen umgesetzt, um die Bedürfnisse 
älterer Menschen zu erfüllen; und iii) die Resilienz der erbrachten 
Dienstleistungen erhöht, zuletzt im Kontext der Pandemie, oft auch 
durch den Einsatz neuer Technologien.
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04 
FÖRDERUNG VON 
INTEGRATIVEM 
WACHSTUM 
UND SOZIALEM 
ZUSAMMENHALT

Die Systeme der sozialen Sicherheit in der europäischen 
Region haben sich bei der Förderung von integrativem 
Wachstum und sozialem Zusammenhalt bewährt. Neben der 
Sozialversicherung der Arbeitnehmer gehen die Systeme 
die Einkommensarmut und ihre Ursachen in der Regel durch 
steuerfinanzierte Einkommenstransfers und Sozialhilfe 
an. Dabei hat ein lebensbegleitender Ansatz für den 
Sozialschutz Vorrang, insbesondere für die umfassenden 
Systeme in der Region. Im Allgemeinen reduziert der 
Sozialschutz in Europa Risiken, die von der Geburt bis hin 
zum Beginn des Arbeitslebens, aber auch bei der Arbeit und 
in Zeiten der Arbeitslosigkeit sowie der Arbeitsunfähigkeit 
auftreten oder wenn eine Erwerbstätigkeit nicht mehr 
möglich ist.

Die meisten beitragsabhängigen und beitragsunabhängigen 
Programme in der Region sind gut etabliert. Vor der 
COVID‑19‑Pandemie beliefen sich die Sozialausgaben der 
Region (ohne Gesundheitsversorgung) gemessen am BIP auf 
durchschnittlich 16,5 Prozent (IAA, 2017). Die Maßnahmen, 
die als Reaktion auf die Pandemie ergriffen wurden – 
darunter neue Leistungen für Arbeitnehmer, Angehörige 
und gefährdete Gruppen sowie Lohnkostenzuschüsse und 
höhere Leistungen – haben die Ausgaben in die Höhe 
getrieben (IAA, 2021a).

Die Systeme der sozialen Sicherheit in der Region 
stehen vor der Frage, wie die Angemessenheit der 
Leistungen, die finanzielle Tragfähigkeit sowie der 
Umfang und die Reichweite des Versicherungsschutzes 
u.a. am besten verbessert werden können. Informell 
Beschäftigte, Armut und größere Ungleichheiten ebenso 
wie die Bedürfnisse aller gefährdeten Gruppen erfordern 
maßgeschneiderte Antworten.

Die volksgesundheitlichen und sozioökonomischen 
Auswirkungen der Pandemie erschweren ein politisches 
Umfeld, das durch Globalisierung, demografische Alterung, 
Klimawandel, technologische Entwicklungen und sich 
verändernde Arbeitsmärkte geprägt ist. Als verlässliche 
Partner der Regierungen, die die wirtschaftliche 
Entwicklung und den Aufschwung unterstützen, stellen 
sich die Sozialversicherungsanstalten in der Region 
erfolgreich der Herausforderung, integratives Wachstum 
und sozialen Zusammenhalt zu gewährleisten.
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Indikatoren für Wachstum und Ungleichheit

Schaubild 1. Wachstum des BIP pro Kopf, Vergleich zwischen Europa und den OECD-Mitgliedern 
weltweit, 2005–2019
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Quelle: Weltbank (2021).

Schaubild 2. Informelle Beschäftigung nach Gruppenalter, 2019 oder letztes verfügbares Jahr
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Quelle: IAA (2021g).

Schaubild 3. Arbeitslosenquote nach Geschlecht in % der Erwerbsbevölkerung, ausgewählte 
OECD-Länder, 2020
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Arbeitslosen‑ und Armutsquoten

12,045
Millionen 51,3% 96,5

Millionen

12,045 Millionen Männer und 
Frauen in der Eurozone waren 
im Oktober 2021 arbeitslos. 
Gegenüber Oktober 2020 
ist die Arbeitslosenzahl 
in der Eurozone um 
1,564 Millionen gesunken.

Quelle: Eurostat (2021c).

51,3% der Arbeitslosen 
in Europa erhalten 
Arbeitslosengeld 
(einschließlich 
beitragsunabhängiger 
Leistungen).

Quelle: IAA (2021f, 
Schaubild 4.29).

Aufgrund der COVID-19-
Pandemie verzeichnete Europa 
im Vergleich zu anderen 
Regionen den geringsten Verlust 
an Arbeitsstunden gegenüber 
dem Stand vor der Pandemie 
(2,5%), mit hohen Werten in 
Österreich (7,7%), Griechenland 
(8,2%) und der Slowakei (8,7%).

Quellen: IAA (2021h, 2021g).

Im Jahr 2020 waren 96,5 Millionen 
Menschen in der Europäischen 
Union (EU) von Armut oder 
sozialer Ausgrenzung bedroht; 
dies entsprach 21,9% der EU-
Bevölkerung. Das Risiko von 
Armut oder sozialer Ausgrenzung 
in der EU war für Frauen 
höher als für Männer (22,9% 
gegenüber 20,9%).

Quelle: Eurostat (2021d).

Grad der informellen Beschäftigung

19
Millionen

15,4%

17,9%
32,9%

In Europa sind fast 19 Millionen 
Arbeitnehmer direkt von der informellen 
Beschäftigung betroffen (25,1% 
einschließlich Landwirtschaft; 20,9% 
ohne Landwirtschaft).

Quelle: IAA (2018).

Die informelle Beschäftigungsquote für 
erwerbstätige Frauen in der Europäischen 
Union ist niedriger als für Männer: 
15,4% für Frauen (davon 11,3% in der 
informellen Wirtschaft und 4,2% in der 
formellen Wirtschaft), im Vergleich zu 
17,9% bei den Männern (davon 13,7% 
in der informellen und 4,2% in der 
formellen Wirtschaft).

Quelle: IAA (2020a).

Im Jahr 2020 erreichte die 
informelle Beschäftigungsquote von 
Jugendlichen in Europa 32,9%.

Quelle: IAA (2020b).

Gefährdete Gruppen: Frauen, Arbeitnehmer in wirtschaftlich 
risikoreichen Berufen und Praktikanten

-2,5% 20% 92%

In Europa haben Frauen 
pandemiebedingt 2,5% ihrer 
Arbeitsplätze verloren, und es wird 
erwartet, dass sie bis 2021 nur 0,6% 
dieser Arbeitsplätze wiedererlangen 
werden. Im Jahr 2021 lag die 
Beschäftigungsquote der Frauen bei 
46,0%, die der Männer bei 60,8%.

Quelle: IAA (2021i).

Anfang 2021 lebten 20% der 
Arbeitnehmer in der europäischen 
Region in Ländern, in denen die gesamte 
Wirtschaft mit Ausnahme unverzichtbarer 
Tätigkeiten geschlossen war (der höchste 
Anteil unter den Weltregionen).

Quelle: IAA (2021e).

Mehr als 92% der Fachschulen und 
Berufsbildungszentren wurden als 
Präventivmaßnahme zur Bekämpfung 
der COVID-19-Pandemie geschlossen.

Quelle: IAA, UNESCO und Weltbank (2020).
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SOZIALE SICHERHEIT, INKLUSION UND 
SOZIALER ZUSAMMENHALT

Die Stärke der sozialen Sicherheit als politisches Instrument für 
wirtschaftliche Entwicklung und integratives Wachstum beruht 
auf ihrer inhärenten Fähigkeit, beide Seiten der Wirtschaft zu 
beeinflussen. Einerseits sind die Auswirkungen auf der Nachfrageseite 
unmittelbar und ergeben sich aus den Einkommensmultiplikatoren 
der Sozialversicherungsausgaben. Die Auswirkungen auf 
der Angebotsseite hingegen sind möglicherweise nicht so 
unmittelbar, da es sich im Wesentlichen um die Rendite der 
Humankapitalinvestitionen eines Landes handelt. Um Menschen 
durch Bildung und Kompetenzentwicklung aus der Armut zu führen, 
brauchen soziale Investitionen zwar eine gewisse Zeit, bis sie sich 
auszahlen, aber die Auswirkungen können umso nachhaltiger 
sein, je mehr die erworbenen Fähigkeiten anschließend eine 
größere Einkommenssicherheit und soziale Mobilität ermöglichen. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die soziale Sicherheit 
sowohl auf der Nachfrageseite als auch auf der Angebotsseite 
eine befähigende Wirkung hat.

Das Konzept der wirtschaftlichen Befähigung – Menschen in 
die Lage zu versetzen, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen 
und ihr Wohlbefinden zu steigern – ist für jede Definition von 
Inklusion und sozialem Zusammenhalt grundlegend. Ohne diese 
wirtschaftliche Befähigung wäre es für die Menschen schwierig, 
sich in die Gesellschaft integriert zu fühlen. Die produktiven 
Kapazitäten der Menschen über den gesamten Lebenszyklus hinweg 
zu fördern, sie dazu zu befähigen und zu unterstützen, ist eine 
Investition in ihre wirtschaftliche Befähigung, die wiederum einen 
wichtigen Weg zu Integration und sozialem Zusammenhalt bietet.

Auf Grundlage der herkömmlichen beitragsfinanzierten Programme 
für Arbeitgeber und Arbeitnehmer umfasst die soziale Sicherheit 
auch beitragsunabhängige Systeme, die sich mit Armut und ihren 
Wurzeln befassen. Während Sozialhilfeprogramme mit Schwerpunkt 
auf der Armutsbekämpfung seit langem als wichtiger Bestandteil 
von mehrsäuligen Systemen der sozialen Sicherheit anerkannt 
sind, betonen die aktuellen Entwicklungsparadigmen auch ihre 
Rolle als Wegbereiter, um Menschen aus der Armut zu befreien, 
ihren Rückfall in die Armut zu verhindern und mit der Zeit den 
Kreislauf der generationenübergreifenden Armut zu durchbrechen.

Der Paradigmenwechsel erkennt unter anderem an, dass die 
Benachteiligungen, in die Kinder hineingeboren werden, sich im 
Laufe des Lebens verstärken. Daher müssen Ungleichheiten und 
Verwundbarkeiten bereits im jüngsten Alter bekämpft werden. 
Die umfassenden Sozialschutzsysteme der Region spiegeln diesen 
lebensbegleitenden Ansatz wider und versuchen, den Risiken zu 
begegnen, die in verschiedenen Lebensabschnitten auftreten: der 
Schwangerschaftszeit, dem Säuglingsalter, der Kindheit, der Jugend 
und der Zeit des Erwachsenwerdens, dem Erwachsenenalter 
(Arbeitsleben) und dem Alter.

Auch wenn es regional beträchtliche Unterschiede bei der 
sozialen Absicherung gibt, ist das effektive Niveau der sozialen 
Absicherung (ohne Gesundheitsversorgung) in der Region hoch, 
denn 83.9 Prozent der Bevölkerung haben Zugang zu mindestens 

einer Sozialschutzleistung. Zwei von drei schutzbedürftigen Personen 
– definiert als alle Kinder und alle Erwachsenen, die nicht durch 
beitragsabhängige Systeme abgedeckt sind, oder diejenigen, die das 
Rentenalter überschritten haben, aber keine beitragsabhängige 
Rente beziehen – sind von Sozialhilfe gedeckt (IAA, 2017, 
S. 158-163).

Wie im Folgenden erörtert wird, trägt eine Reihe von Innovationen 
im Bereich der sozialen Sicherheit dazu bei, dass Kinder, Jugendliche, 
Arbeitsmigranten, informell Beschäftigte und Erwachsene im 
erwerbsfähigen Alter in der Region Europa stärker integriert werden.

INVESTITIONEN IN DIE ZUKUNFT 
GEFÄHRDETER KINDER

Um der generationenübergreifenden Armut ein Ende zu setzen, 
empfiehlt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) den Ländern, Strategien für das 
Wohlergehen von Kindern zu entwickeln, die den Bedürfnissen 
gefährdeter Kinder Vorrang einräumen und sie in die Lage 
versetzen, frühe Benachteiligungen im Leben zu überwinden. 
Die Gefährdung von Kindern hat viele Ursachen, von denen einige 
auf individuelle Faktoren (Behinderung, psychische Probleme, 
Migrationshintergrund, Misshandlung, instabiles häusliches 
Umfeld), familiäre Faktoren (materieller Mangel, elterliche 
Fähigkeiten, Bildungsniveau der Eltern, familiärer Stress und 
Gewalt) und gemeinschaftliche Faktoren – im Zusammenhang mit 
dem schulischen und nachbarschaftlichen Umfeld – zurückgehen 
(OECD, 2019, S. 19-22). Wird diesen Benachteiligungen nicht 
begegnet, könnte es nach Schätzungen der OECD vier bis fünf 
Generationen – oder bis zu 150 Jahre – dauern, bis ein Kind, 
das in eine Familie mit niedrigem Einkommen hineingeboren wird, 
in der Lage wäre, das Durchschnittseinkommen eines Landes zu 
verdienen (OECD, 2018).

Die Förderung und Verbesserung der Bildungsergebnisse sind der 
Schlüssel, um die Chancen für gefährdete Kinder zu erhöhen (OECD, 
2019). Zu den Länderbeispielen gehört Schottland, wo Kinder aus 
benachteiligten Familien im Alter von 2 bis 4 Jahren seit 2014 
zusätzlich zu den normalen kostenlosen Betreuungsstunden von etwa 
12 Wochenstunden Anspruch auf 16 Wochenstunden (600 Stunden 
pro Jahr) frühkindliche Bildung und Kinderbetreuung haben. In den 
Niederlanden gibt es sowohl in der Kinderbetreuung als auch in 
Spielgruppen gezielte Programme für Kinder im Alter von 3 bis 
4 Jahren aus benachteiligten Verhältnissen. In Norwegen hat sich 
die Einschulungsrate in der frühkindlichen Bildung und Betreuung 
verbessert, nachdem eine Reihe von Anreizen für benachteiligte 
Familien geschaffen wurde, darunter die Begrenzung der jährlichen 
Gebühren auf höchstens 6 Prozent des Familieneinkommens 
(OECD, 2019).

In Frankreich hilft die Landeskasse für Familienzulagen 
(Caisse nationale d‘allocations familiales – CNAF) Flüchtlingsfamilien 
dabei, sich zu integrieren und kulturelle Barrieren zu überwinden, 
indem sie ihnen Zugang zu Betreuungseinrichtungen für Kinder im 
Vorschulalter, zu außerschulischen Einrichtungen für Schulkinder 
und zu soziokulturellen Zentren und Elternunterstützung verschafft. 
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Außerdem hat die CNAF vor kurzem die neue Website Birth pathway 
eingerichtet, die Zugang zu allen Informationen über verfügbare 
Dienstleistungen und Leistungen erlaubt, auf die werdende Eltern 
vom dritten Schwangerschaftsmonat bis zum dritten Geburtstag des 
Kindes Anspruch haben. Zur Vereinfachung der Verwaltungsverfahren 
wird die Website von allen Sozialschutzpartnern in Frankreich 
koordiniert, einschließlich der Kasse für Familienzulagen (Caisse 
d’allocations familiales – CAF), der örtlichen Primärkrankenkasse 
(Caisse primaire d’assurance maladie – CPAM) und der Arbeitsagentur 
(Pôle emploi).

Der Staatliche Sozialversicherungsfonds Kasachstans nutzt das 
Regierungsprogramm Digital Kazakhstan, um die Mitglieder 
proaktiv (statt reaktiv) über Kinderbetreuungsdienste, 
Mutterschaftsleistungen, Leistungen für adoptierte Neugeborene 
und Kinderbetreuung bis zum ersten Geburtstag des Kindes zu 
informieren. Im Fürstentum Monaco wurde 2020 ein neues Gesetz 
verabschiedet, das Selbstständigen Zugang zu den gleichen 
Familienleistungen wie Arbeitnehmern gewährt. In der Türkei 
hat die Sozialversicherungsanstalt 2019 die Programme EDU-
CARE und INSTCARE aufgelegt, die frühkindliche Bildungs- und 
Betreuungsangebote bereitstellen, damit Frauen mit kleinen 
Kindern weiterhin einer Beschäftigung nachgehen können.

ÜBERGANG VON DER SCHULE IN 
DEN BERUF

Seit einigen Jahren geben die Jugendarbeitslosigkeit und die 
Arbeitsmarktbeteiligung der Jugendlichen (junge Arbeitnehmer 
zwischen 15 und 24 Jahren) Anlass zur Sorge.

In einer Umfrage zum Übergang von der Schule in den Beruf 
nannten junge Arbeitnehmer zwischen 15 und 29  Jahren fünf 
Hauptgründe für ihre Entmutigung bei der Arbeitssuche: nämlich, 
i) dass keine lokalen Arbeitsplätze verfügbar sind, ii) sie keine 
Kenntnisse darüber haben, wie oder wo Arbeit zu finden ist, iii) sie 
keine geeigneten Arbeitsplätze finden, iv) dass die Arbeitssuche 
erfolglos ist und v) sie zu jung sind, um Arbeit zu finden (Elder 
und Kring, 2021).

Diese Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung der 
Arbeitsämter. Diese sollten sich außerdem mit der Bildungs- und 
Beschäftigungspolitik sowie mit der sozialen Sicherheit abstimmen 
und vernetzen. Letztere sollte die allgemeine und berufliche Bildung 
erleichtern und den Arbeitnehmern sozialen Schutz bieten.

Zu den Bemühungen, den Übergang von der Schule ins Berufsleben 
zu erleichtern, können Berufslehren, eine Kombination aus 
Unterricht und praktischer Ausbildung sowie die Förderung von 
Unternehmertum und Selbstständigkeit junger Menschen gehören.

Berufslehren

In Österreich, Deutschland und der Schweiz haben 
Berufsausbildungsprogramme auf dem Arbeitsmarkt eine lange 
Tradition. Sie bringen typischerweise junge Arbeitnehmer mit 

Arbeitgebern des privaten oder öffentlichen Sektors für einen 
ausreichend langen Zeitraum zusammen, der es ihnen erlaubt, 
eine Qualifikation zu erwerben.

Hinsichtlich der Beteiligung der Organisationen der sozialen 
Sicherheit unterstützt Italiens Gesamtstaatliches Versicherungsinstitut 
für Arbeitsunfälle (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro 
gli Infortuni sul Lavoro – INAIL) den Ausbildungsbedarf von 
Auszubildenden durch die e-Learning-Plattform Studiare il 
Lavoro. Anhand von aktuellen Fallbeispielen sowie interaktiven 
Videospielen und Animationen werden Schüler im Alter von 15 bis 
18 Jahren über die Bedeutung von Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz unterrichtet.

Unternehmertum und 
Selbstständigkeit Jugendlicher

Die Aufnahme einer Geschäftstätigkeit als Unternehmer oder 
Selbstständiger ist für Jugendliche eine weitere Option, in das 
Erwerbsleben einzusteigen. Die politische Unterstützung beinhaltet 
den Zugang zu Finanzdienstleistungen und lebenslangem Lernen, 
um die entsprechenden – einschließlich technischer und beruflicher 
– Fähigkeiten zu erwerben (Weidenkaff und Witte, 2021). Ziel ist es, 
Start-ups Zugang zu Fähigkeiten, Wissen, Finanzmitteln, Märkten 
und Netzwerken zu verschaffen, die wiederum Arbeitsplätze für 
junge Arbeitnehmer und Gleichaltrige schaffen können.

Eine wachsende Zahl junger Menschen wendet sich der Arbeit auf 
digitalen Plattformen zu, da sie oft nur begrenzte Möglichkeiten 
haben, eine anständig bezahlte Beschäftigung zu finden. Laut einer 
Umfrage von 2016/17 arbeiteten durchschnittlich 4,9 Prozent 
der jungen Arbeitnehmer in Österreich, Deutschland, Italien, 
den Niederlanden, Schweden, der Schweiz und dem Vereinigten 
Königreich in der digitalen Plattformwirtschaft (Pinedo Caro, 
O’Higgins und Berg, 2021).

Für alle Länder der Region stellt der Arbeitsmarktstatus von 
Arbeitnehmern in der digitalen Plattformwirtschaft eine Reihe 
komplexer rechtlicher Fragen dar. Eine gemeinsame rechtliche 
Herausforderung besteht darin, zu bestimmen, ob Arbeitnehmer der 
digitalen Plattformwirtschaft selbstständig oder abhängig beschäftigt 
sind. Diese Unterscheidung ist wichtig, da der Beschäftigungsstatus 
über die Rechte der Arbeitnehmer, einschließlich des Zugangs zur 
sozialen Sicherheit, entscheidet. Obwohl die wachsende digitale 
Plattformwirtschaft neue Beschäftigungsmöglichkeiten bietet, 
ist diese Arbeit nach wie vor prekär, das Lohnniveau oft niedrig 
und unsicher, und die Arbeitnehmer haben nur begrenzten Zugang 
zu Arbeitsschutzmaßnahmen sowie zu Sozialversicherungsschutz.

Mit Blick auf die Post-COVID-Erholung besteht eine dringende 
Notwendigkeit darin, die Arbeitsmarkt- und Sozialschutzrechte der 
Arbeitnehmer in der digitalen Plattformwirtschaft auf koordiniertere 
Weise zu stärken (IAA, 2021b).
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SOZIALE INKLUSION 
VON ARBEITSMIGRANTEN

Weltweit gibt es schätzungsweise 169 Millionen internationale 
Arbeitsmigranten, von denen 63,8 Millionen – oder 37,7 Prozent 
– in der Region Europa leben (IAA, 2021c).

Bilaterale oder multilaterale Vereinbarungen über soziale Sicherheit 
gehören zu den wirksamsten Mitteln, um den Sozialschutz auf 
Arbeitsmigranten auszuweiten. Die EU-Verordnung Nr. 883/2004 
ist die größte multilaterale Vereinbarung der sozialen Sicherheit 
in der Region und gilt für 31 Länder, darunter die EU-27, und die 
vier Länder der Europäischen Freihandelsassoziation (Iha, 2022).

Viele europäische Länder weiten den Sozialschutz auf irreguläre 
Arbeitsmigranten aus (IAA, 2021d, S. 165–168). Irreguläre Migranten 
sind nach der Definition der Internationalen Konvention zum Schutz 
der Rechte aller Arbeitsmigranten und ihrer Familienangehörigen 
diejenigen, die nicht „berechtigt sind, in den Beschäftigungsstaat 
einzureisen, sich dort aufzuhalten und dort eine vergütete Tätigkeit 
auszuüben, und zwar nach dem Recht dieses Staates und nach 
internationalen Übereinkünften, denen dieser Staat beigetreten ist”.

Zu den Ländern, die diesbezüglich unilaterale Maßnahmen ergriffen 
haben, gehören:

• Belgien, wo Migranten, die sich in einer irregulären Situation 
befinden, Anspruch auf dringende medizinische Versorgung 
haben, wenn sie in einem Gebiet wohnen, das von einem 
öffentlichen Sozialhilfezentrum abgedeckt wird, und/oder 
nicht über die finanziellen Mittel verfügen, um für ihre eigene 
medizinische Versorgung zu bezahlen;

• Zypern, wo Arbeitsinspektoren, die auf nicht registrierte oder 
irregulär beschäftigte Arbeitnehmer stoßen, den Arbeitgeber 
auffordern, diese bei der Sozialversicherung anzumelden, 
die alle Erwerbstätigen des Landes erfasst;

• Frankreich, wo Arbeitsmigranten, die sich in einer 
irregulären Situation befinden, Anspruch auf staatliche 
Gesundheitsunterstützung (Aide médicale d‘État – AME) haben, 
die bis zu 100 Prozent ihrer Gesundheitskosten abdeckt, sofern 
sie sich seit mindestens drei Monaten ohne Unterbrechung in 
Frankreich aufhalten und ihre finanziellen Mittel unter einem 
bestimmten Schwellenwert liegen;

• Deutschland, wo Arbeitsmigranten, die sich in einer irregulären 
Situation befinden, Zugang zu medizinischer Notfallversorgung 
haben und die Erstattung der Kosten beantragen können, 
ohne eine Anzeige oder Abschiebung befürchten zu müssen, 
da das Verfahren vertraulich ist;

• Portugal, wo irreguläre Migranten, die nicht nachweisen können, 
dass sie sich länger als 90 Tage in Portugal aufhalten, dennoch 
Anspruch auf bestimmte kostenlose Gesundheitsleistungen 
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haben, zum Beispiel dringende medizinische Versorgung, 
Gesundheitsfürsorge für Mütter, Kinder und Jugendliche, 
Behandlung bestimmter übertragbarer Krankheiten wie HIV/
Aids oder Tuberkulose und Impfungen;

• Schweden, wo die Rechtsvorschriften über die gesundheitliche 
und medizinische Versorgung von Personen ohne die 
erforderliche Genehmigung das Recht auf medizinische 
Versorgung gewähren; und

• die Schweiz, wo der Versicherungsschutz von Arbeitsmigranten 
nicht auf dem rechtlichen Status, sondern auf der Verpflichtung 
zur Anmeldung bei einem Sozialversicherungssystem beruht.

INFORMELL BESCHÄFTIGTE 
UND ERWACHSENE IM 
ERWERBSFÄHIGEN ALTER

Informelle Beschäftigung

In der Region gibt es eine umfangreiche informelle Wirtschaft. 
Schätzungsweise geht jeder vierte Erwerbstätige (25,1 Prozent) 
in der Region einer informellen Beschäftigung nach. Die Zahl 
sinkt auf ein Fünftel (20,9 Prozent), wenn der Agrarsektor nicht 
berücksichtigt wird. Es gibt erhebliche Unterschiede zwischen 
den Teilregionen. In Nord-, Süd- und Westeuropa entfallen 
14,3 Prozent der Erwerbstätigen auf die informelle Wirtschaft, 
in Osteuropa sind es 31,5 Prozent und in Zentral- und Westasien 
43,4 Prozent. Der Anteil der informellen Beschäftigung ist in 
Tadschikistan (74,8 Prozent), Albanien (61 Prozent) und Armenien 
(52,1 Prozent) am höchsten, während in den nordischen Ländern 
sowie in Estland, Luxemburg, Malta und Slowenien die Anteile im 
einstelligen Bereich liegen (IAA, 2018).

Abhängigkeit von Leistungen

Das Risiko der Abhängigkeit von Leistungen, insbesondere bei 
Sozialhilfezahlungen, wird häufig von den Behörden angesprochen, 
die Einkommenstransfers und beitragsunabhängige Programme 
verwalten. Dies war eine Herausforderung für das maltesische 
Ministerium für Familie, Kinderrechte und soziale Solidarität. 
Die Politik war besorgt, dass die maltesischen Sozialhilfeprogramme 
die Abhängigkeit fördern, von der Annahme eines Jobs abhalten 
und zu einer so genannten Sozialleistungsfalle führen.

Daher startete die maltesische Regierung im Jahr 2014 ihr Making‑
work‑pay-Programm („Arbeit lohnend machen“), das aus einer Reihe 
aktiver arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen besteht, die darauf 
abzielen, über einen Dreijahreszyklus die Qualifikationen der 
Programmteilnehmer zu verbessern, ihnen Arbeit zu verschaffen 
und ihren Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt mit Unterstützung 
von Arbeitgebern des Privatsektors zu fördern. Das Programm hat 
Malta dabei geholfen, die Abhängigkeit von Sozialleistungen zu 
verringern, die Beschäftigung zu steigern, die Armut zu verringern 
und die Eingliederung zu verbessern.

Förderung der Beschäftigung von 
Erwachsenen im arbeitsfähigen Alter

Durch die globale Finanzkrise 2007–08 und die darauffolgende 
wirtschaftliche Rezession stieg die Arbeitslosenquote in Irland 
im Zeitraum 2008–2012 um 300 Prozent. Zu dieser Zeit wurden 
die Sozialschutz- und Arbeitsvermittlungsdienste des Landes 
von drei großen und getrennten Agenturen verwaltet, was zu 
einer fragmentierten Leistungserbringung führte. Um auf diese 
Herausforderung zu reagieren, wurde die Verwaltungsverantwortung 
bei einer der Agenturen, dem Ministerium für Sozialschutz 
(Department of Social Protection – DSP), zentralisiert, in dem die 
beiden anderen Agenturen zusammengelegt wurden. Wohlfahrts- und 
Beschäftigungsdienstleistungen wurden über zentrale Anlaufstellen, 
die sogenannten „Intreo“-Zentren, erbracht. Die Bearbeitungszeiten 
für Transaktionen wurden von drei Wochen auf etwa drei Tage 
verkürzt. Die Vorlaufzeit für die Einschaltung der Arbeitsämter 
wurde von mindestens drei Monaten auf etwa zwei Wochen 
verkürzt. Die Verbleibsquote, ein Maß für den Übergang von 
Kurzzeitarbeitslosen zur Langzeitarbeitslosigkeit, wurde von 35 
auf 26 Prozent gesenkt. Die Progressionsrate, ein Maß für die Zahl 
derjenigen, die aus einem Leistungsprogramm ausscheiden, stieg 
bei den Langzeitarbeitslosen von 25 auf 44 Prozent.

Durch das Zusammenbringen von Sozialschutz und Arbeitsämtern 
kann die Zahlung von Leistungen an arbeitslose Menschen besser 
mit der wichtigen Aufgabe verknüpft werden, ihre Arbeitssuche und 
die damit verbundenen Möglichkeiten zu unterstützen. In Irland 
wurden die transaktionsbasierten Dienstleistungen der ursprünglich 
drei Agenturen (Bearbeitung von Ansprüchen und Zahlungen) 
in ein proaktiveres und effektiveres Kunden-Fallmanagement 
umgewandelt. Die vom DSP erzielten Effizienzgewinne zeigen, 
was durch die koordinierte Umsetzung von Politiken und Programmen 
über mehrere Agenturen hinweg erreicht werden kann. Durch den 
Aufbau und die Nutzung von Synergien, in diesem Fall zwischen 
Sozialschutz und Arbeitsämtern, werden die Ergebnisse der sozialen 
Sicherheit verbessert und maximiert.
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GUTE PRAXIS

Malta: Arbeit lohnend machen

Im Jahr 2014 startete die maltesische Regierung das Making‑work‑pay-Programm („Arbeit lohnend machen“) 
mit dem Ziel, die Abhängigkeit von Sozialleistungen zu verringern, die Zahl der versicherten Arbeitsplätze zu 
erhöhen und die Wirtschaft anzukurbeln. Das Programm bietet eine Vielzahl aktiver arbeitsmarktpolitischer 
Maßnahmen, die Anreize für die Rückkehr von Nichterwerbstätigen oder Arbeitslosen in das Erwerbsleben 
schaffen, zudem ein Sozialleistungssystem bei Erwerbstätigkeit, kostenlose Kinderbetreuung für erwerbstätige 
und in der Ausbildung befindliche Eltern sowie Betreuung für Grundschüler vor und nach den Schulstunden. 
Wichtig ist, dass die Leistungsbeträge über einen Zeitraum von drei Jahren gestaffelt sind, um die 
Programmempfänger von der Sozialhilfe zu entwöhnen. Außerdem:

• ist die Leistung für eine Doppelverdienerfamilie höher als für eine Alleinverdienerfamilie, um für den 
zweiten Elternteil (gewöhnlich die Mutter) einen Beschäftigungsanreiz zu schaffen;

• sollen die kostenlose Kinderbetreuung und der Hort für Kleinkinder es den Müttern ermöglichen, 
Vollzeit zu arbeiten;

• arbeitet das Ministerium für Familie, Kinderrechte und soziale Solidarität mit privaten Arbeitgebern 
zusammen, um den Programmteilnehmern Praktikumsplätze anzubieten;

• verringern sich die Sozialhilfeleistungen über einen Zeitraum von drei Jahren von 65 Prozent auf 45 
und 25 Prozent. Damit sollen die Programmteilnehmer motiviert werden;

• erhalten private Arbeitgeber im gleichen Dreijahreszeitraum 25  Prozent der Sozialhilfe als 
Ausbildungsförderung für die Programmteilnehmer;

• spart das Ministerium in demselben Dreijahreszeitraum schrittweise 10, 30 und 50 Prozent der 
Sozialhilfeausgaben ein, die es in Arbeitsvermittlungsdienste, Ausbildungsprogramme und andere 
Armutsbekämpfungsprogramme umlenkt.

Quelle: IVSS (2022).

Türkei: Umsetzung des Programms „Übergang zur 
formellen Beschäftigung“

Die durch den 2011 begonnenen Syrienkonflikt ausgelöste Flüchtlingskrise wurde zunächst als humanitärer 
Notfall betrachtet. Die Massenmigration von Syrern in die Nachbarländer hat seitdem neue Fragen zu ihrer 
Integration und Entwicklung sowie zur Verantwortungsaufteilung für die Verbesserung ihrer Situation 
aufgeworfen. In diesem Zusammenhang hat die Türkei das Transition‑to‑Formality-Programm (TFP) gestartet.

Das TFP zielt darauf ab, formelle Beschäftigung und den Zugang zu menschenwürdiger Arbeit in den 
Aufnahmegemeinschaften für Syrer unter zeitweiligem Schutz (Syrians Under Temporary Protection – SUTP) 
zu fördern, die wegen des Konflikts in Syrien in die Türkei geflüchtet sind. Das Programm ist auch für 
türkische Staatsbürger zugänglich. In der Praxis bietet das TFP Arbeitgebern, die bei der SUTP gelistete 
Flüchtlinge und türkische Staatsangehörige einstellen, finanzielle Unterstützung. Die Arbeitgeber beantragen 
für die Flüchtlinge eine Arbeitserlaubnis, damit sie in der Türkei arbeiten können. Das TFP erstattet den 
Arbeitgebern die Gebühren für die Arbeitserlaubnis sowie die Sozialversicherungsbeiträge, die im Namen 
der TFP-Begünstigten bis zu sechs Monate lang gezahlt wurden, nachdem die Sozialversicherungsanstalt 
die angemeldete Beschäftigung überprüft hat.

Das TFP fördert eine Kultur der formellen Beschäftigung und ermutigt die Arbeitgeber, ihren Verpflichtungen 
im Bereich der sozialen Sicherheit nachzukommen. Das TFP wird seit 2019 schrittweise in den türkischen 
Provinzen eingeführt.

Quelle: IVSS (2022).
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• Das Konzept der wirtschaftlichen Befähigung – Menschen in die Lage zu 
versetzen, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihr Wohlbefinden 
zu steigern – ist für jede Definition von integrativem Wachstum und 
sozialem Zusammenhalt von grundlegender Bedeutung. Durch die 
wirtschaftliche Befähigung schafft die soziale Sicherheit wichtige 
Voraussetzungen für integratives Wachstum und sozialen Zusammenhalt. 
Dabei befähigen sowohl die nachfrage- als auch die angebotsseitigen 
Auswirkungen der sozialen Sicherheit.

• Die soziale Sicherheit ist ein wichtiges politisches Instrument, das die 
umfassendere Agenda für Inklusion und sozialen Zusammenhalt 
fördert. Zu diesem Zweck sind politische Synergieeffekte wichtig. 
Die Länderbeispiele Malta und Irland zeigen die Effizienzgewinne, 
die sich aus einer wirksamen Koordinierung und Integration zwischen 
Behörden und Sozialpartnern ergeben.

• Der lebensbegleitende Ansatz der sozialen Sicherheit ermöglicht es 
den Menschen, kontinuierlich Fähigkeiten zu entwickeln, um ihre 
finanzielle Sicherheit und soziale Mobilität zu verbessern. Die Fesseln der 
generationsübergreifenden Armut aufzubrechen bedeutet, sich mit den 
Schwachstellen zu befassen, und zwar beginnend mit dem Säuglingsalter, 
über die Kindheit, die Jugend, das Arbeitsleben bis hin zum Alter.

• Jugendliche stehen beim Übergang von der Schule ins Berufsleben 
vor vielen Herausforderungen. Der durch die Pandemie verursachte 
Wirtschaftsabschwung hat den Arbeitsplatzmangel noch verschärft. 
Aktive arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitische Maßnahmen sind der 
Schlüssel zur Ermöglichung einer erfolgreichen Arbeitssuche, um eine 
menschenwürdige Beschäftigung zu finden.

• Die Arbeitsmöglichkeiten für junge Arbeitnehmer in der digitalen 
Plattformwirtschaft haben zugenommen. Streitigkeiten über den 
rechtlichen Beschäftigungsstatus vieler Arbeitnehmer in der digitalen 
Plattformökonomie stellen eine Herausforderung dar, die dazu 
führen kann, dass Arbeitnehmern ihre vollen Rechte auf Sicherheit 
und Gesundheitsschutz bei der Arbeit und auf soziale Sicherheit 
vorenthalten werden.

• Internationale Vereinbarungen über soziale Sicherheit tragen zur 
Sicherung der Rechte von Arbeitsmigranten und ihren Familien bei. Einige 
Länder in der Region haben unilaterale Maßnahmen zum Schutz der 
Rechte von Arbeitsmigranten in irregulären Situationen ergriffen. Diese 
Maßnahmen sollten von Kommunikations- und Informationskampagnen 
begleitet werden, um einerseits den Zugang zu den Diensten ohne 
Angst vor Konsequenzen zu ermöglichen und andererseits Akzeptanz 
und Unterstützung in der lokalen Bevölkerung zu schaffen.
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Die Weltgesundheitsorganisation erklärte den COVID‑19‑
Ausbruch am 11.  März 2020 zu einer Pandemie 
(WHO, 2020). Seitdem wurde die Region Europa mit 
mehreren Infektionswellen und aufeinanderfolgenden 
Virusvarianten konfrontiert. Allgemeine Maßnahmen zur 
Eindämmung der Virusausbreitung waren Impfprogramme 
und ‑kampagnen, die Einführung präventiver sozialer 
Distanzierungsmaßnahmen, Beschränkungen der 
Versammlungsgröße in Innenräumen und im Freien, 
Beschränkungen bestimmter wirtschaftlicher Tätigkeiten, 
die Umstellung auf Telearbeit sowie die Verhängung von 
Ausgangssperren und Lockdowns. Zwar haben die Lockdown‑
Maßnahmen dazu beigetragen, die Ausbreitung der 
Pandemie zu verlangsamen, auf die meisten wirtschaftlichen 
Aktivitäten haben sie sich jedoch negativ ausgewirkt. 
Nach den jüngsten Schätzungen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAA, 2021e) wurden im Jahr 2020 
umgerechnet 255 Millionen Vollzeitarbeitsplätze abgebaut 
und der Arbeitszeitverlust war viermal so hoch wie während 
der globalen Finanzkrise im Jahr 2009.

Die Länder der Region haben sich bemüht, ihre Wirtschaft 
in Gang zu halten, nicht zuletzt um sicherzustellen, 

dass die erwerbstätige Bevölkerung wirtschaftlich aktiv 
bleibt und der Verlust von Arbeitsplätzen so gering wie 
möglich gehalten wird. Angesichts der Ungewissheit 
über die mögliche Dauer der Gesundheitskrise und ihrer 
negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft sind die 
Regierungen dazu übergegangen, die Wirksamkeit der 
Leistungen und Maßnahmen der sozialen Sicherheit zu 
bewerten, von denen einige als Notfallmaßnahmen zur 
Bekämpfung der Pandemie eingeführt wurden.

Die Institutionen der sozialen Sicherheit und die 
medizinischen Dienstleister haben eine entscheidende 
Rolle bei der Anpassung und Umsetzung neuer Leistungen 
und Gesundheitsmaßnahmen gespielt. Entscheidend ist, 
dass die Institutionen in der Lage waren, die Kontinuität 
der Kundendienstleistungen aufrechtzuerhalten und 
gleichzeitig die persönlichen Kontakte zu reduzieren. 
Die Nutzung digitaler Kanäle und der Telemedizin hat 
dazu beigetragen, diese Ziele zu erreichen und gleichzeitig 
die Verwaltungskapazität und die Widerstandsfähigkeit 
der Institutionen zu verbessern.
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MASSNAHMEN DER SOZIALPOLITIK 
UND DER SOZIALPROGRAMME

Förderung der Beschäftigung und 
Schutz der Arbeitslosen

Die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie haben 
zu Arbeitsplatzverlusten und höheren Arbeitslosenquoten geführt. 
Das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung 
prognostizierte, dass in der Europäischen Union (EU) im 
Zeitraum 2019–2022 fast 7 Millionen Arbeitsplätze aufgrund 
der Pandemie verloren gehen oder nicht geschaffen werden 
(CEDEFOP, 2021). Am stärksten betroffen sind das Hotel- und 
Gaststättengewerbe, Kunst und Kultur sowie der Einzelhandel 
und das Baugewerbe. Allerdings wurden einige Arbeitsplätze 
in hochqualifizierten Dienstleistungssektoren wie zum Beispiel 
dem Informations- und Kommunikations- sowie dem Finanz- und 
Versicherungssektor geschaffen.

Um zu verhindern, dass die Arbeitslosenquoten weiter steigen, 
haben die Regierungen strategische Maßnahmen zur Erhaltung 
von Arbeitsplätzen eingeführt. Sie umfassen unter anderem 
i) Kurzzeitarbeit, auch bekannt als Teilarbeitslosigkeitssysteme, 
die Arbeitgeber in der Regel durch Lohnzuschüsse unterstützen; 
ii) vorübergehende Beurlaubung, auch bekannt als Furlough Scheme 
(wie in Dänemark und dem Vereinigten Königreich); und iii) weitere 
Ergänzungsmaßnahmen, wie Notfall-Geldtransferleistungen, 
Weiterbildungsanreize, zusätzliche Hilfen für bestimmte Branchen 
und Flexibilität bei bestimmten Anspruchsvoraussetzungen.

Teilarbeitslosigkeitssysteme haben sich als wirksame Maßnahme 
erwiesen, um Arbeitgebern die Möglichkeit zu geben, 
ihre Arbeitskräfte zu halten, und wurden von einer Reihe von 
Ländern eingeführt. In Belgien gab es bereits vor der COVID-19-
Krise ein Kurzzeitarbeitslosigkeitssystem, das im Falle höherer 
Gewalt oder aus wirtschaftlichen Gründen in Anspruch genommen 
werden konnte. Mit dem Ausbruch der Krise wurde die Definition 
von höherer Gewalt, die weniger strenge Anspruchsvoraussetzungen 
für Leistungen beinhaltet, auf alle COVID-19-bezogenen 
Leistungsanträge ausgeweitet. Mit der erwarteten Verbesserung 
der Gesundheitssituation und einer niedrigeren Infektionsrate 
dürfte sich die Wirtschaft wieder erholen, so dass die Regelung 
nicht mehr erforderlich sein wird – wenn auch mit einer besonderen 
Übergangsregelung für bestimmte Fälle. Ähnliche Regelungen, 
die einen schrittweisen Übergang von höherer Gewalt zu einer 
solchen für regelmäßige wirtschaftliche Schwierigkeiten vorsehen, 
gibt es in Luxemburg und der Schweiz.

Frankreich hat zu Beginn der Krise eine Sonderregelung für 
Kurzarbeit eingeführt. Im Rahmen dieser Regelung zahlte der 
Arbeitgeber 70 Prozent des Lohns, der dann vollständig von der 
Arbeitslosenversicherung erstattet wurde. Da keine Beiträge zu 
zahlen waren, entsprach dies einer Ersatzquote für Arbeitnehmer 
von 84 Prozent. Angesichts der anhaltenden Pandemie wurde die 
Ersatzquote auf 60 Prozent gesenkt, um die finanzielle Tragfähigkeit 
des Systems zu stärken.

In mehreren Ländern wurden höhere Arbeitslosenleistungen 
eingeführt, insbesondere in der zweiten Hälfte des Jahres 2020. 
Außerdem wurde der Zugang zu befristeten Arbeitslosenleistungen 
durch die Senkung der Einkommensschwelle erleichtert, so dass mehr 
Arbeitslose Zugang zu Notfallleistungen haben. Um Arbeitnehmern 
bei der Anpassung an die anhaltende Krise zu helfen, wurde eine 
Reihe weiterer Programme eingerichtet, darunter Maßnahmen 
zur Unterstützung bei Umschulungen, höhere Leistungen für 
Personen, die über einen längeren Zeitraum in Kurzarbeit sind, 
oder die Möglichkeit, während des Bezugs von Kurzarbeitergeld 
für einen anderen Arbeitgeber zu arbeiten.

In Irland bietet das vom Ministerium für Sozialschutz betriebene 
System von pandemiebedingtem Arbeitslosengeld eine 
Einkommensunterstützung für Personen, die aufgrund der 
auferlegten Beschränkungen – als Reaktion auf COVID-19 – mit 
der Arbeit aufhören mussten. Es unterstützt einen großen Teil der 
irischen Erwerbsbevölkerung, wodurch innerhalb weniger Wochen 
etwa 600 000 Menschen – etwa 25 Prozent der Beschäftigten 
– dieses Geld erhielten. Es hat sich bei der Bewältigung der 
Pandemiemaßnahmen als wichtiger Faktor für die Unterstützung 
der Gesundheitsdienste erwiesen.

Zum Zeitpunkt der Einführung der COVID-19-Maßnahmen in 
Malta wurden Tausende von Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten in 
der Privatwirtschaft entlassen und die Zahl der Arbeitslosen stieg 
um etwa 3 000 (was einem Anstieg von 185 Prozent entspricht). 
Medizinisch gefährdete, behinderte und schwangere Arbeitnehmer 
wurden gleichzeitig angewiesen, vorsorglich zu Hause zu bleiben. 
Die Schließung von Schulen bedeutete, dass viele berufstätige 
Eltern zu Hause bleiben mussten, um sich um Kinder unter 
16  Jahren zu kümmern. Malta stellte ein Unterstützungspaket 
bereit, das die Zahlung eines monatlichen Lohnzuschlags von 
1 200 Euro (EUR) an Vollzeitbeschäftigte in stark betroffenen 
Unternehmen beinhaltete. Teilzeitbeschäftigte bekamen 500 EUR 
pro Monat. Der Lohnzuschlag, der bis 2021 weitergezahlt wurde 
und sich auf insgesamt 500 Millionen EUR belief, sicherte die 
Beschäftigung von fast 100 000 Arbeitnehmern oder fast 40 Prozent 
der maltesischen Arbeitnehmerschaft.

Die Niederlande haben ein spezielles COVID-19-
Teilarbeitslosigkeitssystem eingeführt, das den Bedarf an 
längerfristigen Leistungen decken und Entlassungen verhindern 
soll. Außerdem wurden neue Maßnahmen eingeführt, 
einschließlich finanzieller Unterstützung und der Schaffung von 
Schulungsangeboten für Arbeitnehmer.

Österreich hat seine Notstandshilfe für Arbeitslose zunächst bis 
Dezember 2020 und dann erneut bis März 2021 verlängert. Diese 
Leistung wurde auf 92 bis 95 Prozent des üblichen Arbeitslosengeldes 
angehoben, das auf 55 Prozent des Nettoverdienstes des Versicherten 
festgesetzt ist. Rund 200 000 Menschen pro Monat haben von der 
aufgestockten Notstandshilfe profitiert. Darüber hinaus erhielten 
Arbeitslose zwei Pauschalleistungen in Höhe von jeweils 450 EUR.

Spanien hat im ersten Halbjahr 2020 eine Soforthilfe für Selbstständige 
bei Arbeitslosigkeit eingeführt. Zusammen mit der Ausweitung der 
Nothilfemaßnahmen wurde die für die Gewährung von Soforthilfe 
erforderliche Einkommensverringerung aus selbstständiger 
Tätigkeit von 75 auf 50 Prozent gesenkt. Darüber hinaus werden 
die Sozialversicherungsbeiträge von der Regierung übernommen.
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In Island wurde für Selbstständige ein dreimonatiger Zuschuss in Höhe 
von bis zu 80 Prozent des durchschnittlichen Monatseinkommens 
im Jahr 2019 gezahlt. Belgien führte eine pauschale Leistung für 
Selbstständige ein, deren Unternehmen aufgrund der COVID-19-
Krise geschlossen wurden.

Unterstützung für Familien in Zeiten 
von COVID‑19

Familien mit Kindern gehören zu denjenigen, die am stärksten von 
der COVID-19-Krise betroffen sind, da viele Familien aufgrund 
wirtschaftlicher Einschränkungen einen erheblichen Rückgang des 
Haushaltseinkommens hinnehmen mussten. Die Organisation der 
Kinderbetreuung war angesichts der Schließung von Schulen und 
Kindergärten eine große Herausforderung. Die Auswirkungen der 
Krise waren für gefährdete Familien und Kinder – einschließlich 
Alleinerziehende und von Armut betroffene oder bedrohte Familien 
– besonders schwerwiegend. Als Reaktion darauf haben die 
Regierungen eine ganze Reihe von Maßnahmen zur sozialen 
Sicherheit ergriffen.

In Norwegen sind die Eltern von der Zahlung der Gebühren für 
Kinderbetreuungseinrichtungen befreit, solange diese geschlossen sind, 
und die Regierung deckt die daraus resultierende Finanzierungslücke. 
Diese Ausnahmeregelung gilt auch für Eltern, die in Berufen tätig 
sind, die für die Notfallmaßnahmen als unerlässlich gelten und für 
die eine Kinderbetreuung zugänglich bleibt. Außerdem verlängerte 
die norwegische Regierung das Betreuungsgeld und verdoppelte 
den üblichen Anspruch von 20 Tagen auf 40 Tage pro Elternteil 
und Kind und Familie. Eltern, die wegen der Schließung von 
Kindergärten und Schulen nicht arbeiten können, haben Anspruch 
auf die Beihilfe. Während des gesamten Jahres 2021 war es möglich, 
über den üblichen Anspruch hinaus zusätzliche Tage zu beantragen, 
wenn die Schließung fortgesetzt wurde oder wenn ein Kind aufgrund 
besonderer – ärztlich bescheinigter – gesundheitlicher Bedenken 
zu Hause bleiben musste.

Was die Maßnahmen zur Stärkung der bestehenden Familienbeihilfen 
und Kindergeldregelungen betrifft, so hat Island das Kindergeld bis 
2020 erhöht. In Albanien wurde das Kindergeld verdoppelt, während 
Rumänien eine vorübergehende bezahlte Freistellung für einen 
Elternteil eingeführt hat, der seine Kinder bis zum Alter von 12 Jahren 
betreuen muss, weil Schulen und Kindergärten geschlossen wurden. 
Ähnliche Regelungen für bezahlten Kinderbetreuungsurlaub wurden 
in Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Lettland, Luxemburg, 
Malta, Österreich, Portugal und Zypern eingeführt. Darüber hinaus 
hat Polen die besonderen Bedürfnisse von Eltern behinderter 
Kinder durch einen verlängerten Zahlungszeitraum anerkannt.

Flexibilität und vorübergehende 
Befreiung vom Beitragseinzug

Vor dem Hintergrund eines dramatischen Rückgangs 
der Wirtschaftstätigkeit haben viele Regierungen und 
Sozialversicherungsträger eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, 
um die Unternehmen bei der Krisenbewältigung zu unterstützen 
und so die Beschäftigung zu sichern. Bis dato beruhen diese 

Maßnahmen auf drei Hauptstrategien: i)  einer Senkung der 
Beitragssätze; ii)  einer vorübergehenden Befreiung von der 
Beitragspflicht; und iii) der Verlängerung der Zahlungsfristen. 
Zahlreiche europäische Länder – darunter Belgien, Deutschland, 
Frankreich, Luxemburg, Portugal und Spanien – haben ihre 
Beitragszahlungspflichten geändert.

Sie werden von der Europäischen Kommission als wichtige strategische 
Maßnahmen betrachtet und spiegeln ähnliche Maßnahmen wider, 
die in der Vergangenheit in Krisenzeiten eingeführt wurden, 
um Unternehmensgründungen zu fördern oder die Arbeitslosigkeit 
zu verringern, wie z.B. das französische ACCRE-Programm (Aide aux 
chômeurs créateurs ou repreneurs d‘entreprises). Im derzeitigen 
COVID-19-Kontext weiten die Regierungen diese Maßnahmen 
zur Abdeckung ganzer Wirtschaftszweige erheblich aus und 
definieren sie neu. Für kleine und mittlere Unternehmen sowie für 
Selbstständige wurden spezielle Konjunkturprogramme entwickelt. 
Um diese Maßnahmen zu finanzieren, haben einige Länder den 
Umfang der Leistungen reduziert und sie auf die am stärksten 
betroffenen Sektoren ausgerichtet. Zudem wurden Regelungen für 
den Übergang zu regelmäßigeren Leistungsprogrammen getroffen.

Die Sozialversicherungsbeiträge von Grenzgängern in Europa werden 
in der Regel von dem Land eingezogen, in dem die Arbeitnehmer 
tatsächlich mindestens 25 Prozent ihrer Arbeitszeit verbringen. 
Während der Zeit der obligatorischen Telearbeit konnten die 
Grenzgänger jedoch nicht mehr in das Nachbarland einreisen, 
in dem sich die Büros und Arbeitsstätten ihrer Arbeitgeber befinden. 
Dies bedeutete, dass die Beiträge nun vom Wohnsitzland des 
Arbeitnehmers erhoben werden sollten. Um diese Verwaltungslücke 
zu schließen, leitete Belgien einen Dialog ein, der zu neuen Richtlinien 
der EU-Verwaltungskommission für die Koordinierung der Systeme 
der sozialen Sicherheit geführt hat. In ihnen wird empfohlen, dass die 
durch die COVID-19-Bewegungseinschränkungen verursachten 
Änderungen der Arbeitsmuster nicht zu einem Wechsel des für die 
soziale Sicherheit zuständigen Landes führen sollten.

Luxemburg und seine Nachbarländer Belgien, Frankreich, 
Deutschland und die Niederlande haben sich darauf geeinigt, 
diese Richtlinien zu befolgen, damit die Situation der 
Grenzgänger hinsichtlich der sozialen Sicherheit bei Telearbeit 
während der Pandemie unverändert bleibt (Vandenbossche und 
De Mesmaeker, 2021).

Schutz der Arbeitnehmer 
am Arbeitsplatz

Alle 27 EU-Mitgliedstaaten mussten sich mit den berufsbedingten 
Risiken von COVID-19 befassen, wobei 17 EU-Länder COVID-19 
offiziell als Berufskrankheit anerkannt haben (Bulgarien, Estland, 
Frankreich, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
die Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, 
Tschechien, Ungarn und Zypern) (Eurostat, 2021e). Obwohl andere 
Länder anders verfahren, gilt die Coronavirus-Infektion dennoch 
entweder als Arbeitsunfall oder, je nach anderen nationalen 
Kriterien, als Berufskrankheit (Belgien, Dänemark, Deutschland, 
Finnland, Irland, Italien, Österreich, Slowenien und Spanien) bzw. 
als berufsbedingte Arbeitsunfähigkeit (Griechenland und Irland).
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Darüber hinaus hat Belgien COVID-19 in die Liste der biologischen 
Agenzien der belgischen Verordnung für das Wohlbefinden am 
Arbeitsplatz aufgenommen. Danach muss der Arbeitgeber am 
Arbeitsplatz eine Risikobewertung hinsichtlich des Expositionsrisikos 
eines Arbeitnehmers gegenüber SARS-CoV-2 durchführen. Wird ein 
Arbeitnehmer als gefährdet eingestuft, ist der Arbeitgeber verpflichtet, 
ihm die Möglichkeit zur Impfung zu geben. Die Arbeitgeber sind nun 
dafür verantwortlich, die Gesundheitsrisiken zu überwachen und zu 
bewerten und alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Der dem 
Unternehmen zugewiesene Präventionsberater/Arbeitsmediziner 
hilft bei der Umsetzung von Präventionsmaßnahmen.

Viele europäische Länder haben allgemeine Leitfäden veröffentlicht, 
in denen Maßnahmen zur Bekämpfung der Verbreitung von 
COVID-19 am Arbeitsplatz beschrieben werden. Diese Leitfäden 
wurden von den Sozialpartnern in Zusammenarbeit mit dem für 
Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zuständigen 
Ministerium erörtert und gebilligt. Sie rufen die Arbeitgeber 
auf, einen Betriebsplan für die Bereitschaft und Reaktion 
auf Infektionskrankheiten zu entwickeln, einschließlich der 
Bereitstellung und Nutzung von persönlicher Schutzausrüstung 
oder Telearbeitsplätzen. In Georgien sehen diese Pläne für 
verschiedene Arbeitsplätze auch unterschiedliche Risikostufen 
vor. Um die Arbeitgeber bei der Ausarbeitung und Genehmigung 
solcher Pläne sowie bei deren Umsetzung zu unterstützen, haben 
die Berufsgenossenschaften eigene Leitfäden und Richtlinien für 
alle möglichen Wirtschaftszweige veröffentlicht und bieten ihren 
Kunden spezielle Risikobewertungsdienste an.

In Griechenland mussten sich Arbeitnehmer in der Altenpflege (bis Mitte 
August 2021) und im Gesundheitswesen (bis Mitte September 2021) 
für die COVID-19-Impfung registrieren lassen, andernfalls drohte 
ihnen ab dem 1. September 2021 die Suspendierung vom Dienst. 
Dänemark verfolgte einen ähnlichen Ansatz, indem es im Februar 
2021 ein Gesetz verabschiedete, das die Arbeitgeber verpflichtet, 
dafür zu sorgen, dass ihre Arbeitnehmer nach der Einreise nach 
Dänemark einem PCR-Test auf COVID-19 unterzogen werden.

Kasachstan beschloss, dass alle Auftragnehmer sichere 
Arbeitsbedingungen durch sanitäre und epidemiologische Maßnahmen 
gewährleisten müssen und dass alle Unternehmen, sowohl staatliche 
als auch private, während eines COVID-19-Ausbruchs nach Möglichkeit 
auf Telearbeit umstellen sollten. Um den Zugang zu bezahltem Urlaub 
zu erleichtern, sollten Arbeitnehmer für die Zeit der häuslichen 
Quarantäne eine vorübergehende Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
erhalten, ohne einen Arzt aufsuchen zu müssen.

OPERATIVE MASSNAHMEN: 
BETRIEBSKONTINUITÄT 
UND PROGRAMMEINFÜHRUNG

Öffentliche Dienstleistungserbringung

Die Erbringung von Dienstleistungen während der Pandemie hat 
dazu geführt, dass Onlineaktivitäten zunehmend als bevorzugtes 
Medium zur Erreichung von Kunden und Klienten eingesetzt werden. 

Diese Aktivitäten reichen von neu entwickelten, mehrsprachigen 
Chatbots (Finnland, KELA) bis hin zur Schaffung eines neuen 
Onlinedienst- und Informationsportals (Spanien, Tesorería General 
de la Seguridad Social).

Digitale Kanäle und die Digitalisierung 
der Dienstleistungen

Die Sozialversicherungsträger haben die ihnen zur Verfügung 
stehenden digitalen Daten verstärkt genutzt, um die Maßnahmen 
gegen COVID-19 zu antizipieren und zu koordinieren.

Belgien hat ein behördenübergreifendes Netzwerk initiiert (Working 
Group Social Impact COVID‑19 – WGSIC), in dem Experten aus 
allen relevanten Institutionen aktiv an der Suche nach Lösungen für 
mögliche Hindernisse im Zusammenhang mit COVID-19 mitwirken. 
Mit Hilfe eines eine Reihe von Kennzahlen enthaltenden Dashboards 
hat das WGSIC die Fähigkeit entwickelt, die sozialen Auswirkungen 
der Krise und die Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen genau 
zu beobachten und so die Entscheidungsfindung der belgischen 
Politiker zu unterstützen.

Zu den digitalen Initiativen anderer Länder gehören die Einführung 
digitaler Visiten (e‑visits) in Polen (ZUS), digitaler Assistenten 
(e‑assistants) in Lettland und von E-Government-Anträgen auf 
Arbeitsplatzbescheinigungen und Sozialversicherungsschuldenstand 
in der Türkei.

Die tschechische Verwaltung der sozialen Sicherheit (Czech Social 
Security Administration – CSSA) hat ein neues e-System für 
Krankheitsurlaub entwickelt, das 22 000 Gesundheitsdienstleister 
und fast 300 000 Arbeitgeber miteinander verbindet. Im ersten 
Jahr seines Bestehens hat die CSSA darüber mehr als 5 Millionen 
Meldungen an Arbeitgeber verschickt. Die Idee der Anbindung 
an Arbeitgeberdatenbanken wurde auch von der Rentenkasse der 
Russischen Föderation (Pension Fund of the Russian Federation – 
PFR) aufgegriffen, die im Januar 2020 das Projekt Elektronische 
Personalakte startete. Es verpflichtet alle Arbeitgeber, für jeden 
Arbeitnehmer einen elektronischen Datensatz zu führen und 
diesen an die PFR zu übermitteln, um die Rentenberechnungen 
besser überprüfen und den Leistungsempfängern eine bessere 
Dienstleistungserbringung bieten zu können.

Die Sozialversicherungsanstalten haben auch Gebrauch von 
Videokonferenzen als Instrument zur Schulung und Einstellung 
neuer Mitarbeiter gemacht. Das belgische Landesamt für Arbeit 
(Office national de l‘emploi – ONEM) hat beispielsweise 317 neue 
Beamte eingestellt und sie mit Hilfe eines neu entwickelten Online-
Schulungskurses auf ihre Aufgaben vorbereitet.

Telearbeit

Während der Pandemie war Telearbeit eine gängige Maßnahme, 
um die Ausbreitung von COVID-19 einzudämmen und die 
Geschäftskontinuität zu gewährleisten. Laut einer aktuellen Umfrage 
(Eurofound, 2021b) arbeiteten im Sommer 2020 34 Prozent der 
befragten Arbeitnehmer von zu Hause aus, gegenüber 24 Prozent 
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im Frühjahr 2021. Während die Gesamtzahl der von zu Hause aus 
geleisteten Arbeitsstunden zurückgegangen ist, hat die Bereitschaft 
zur Telearbeit im Verlauf der Pandemie zugenommen.

Ein deutsches Gericht hat entschieden, dass ein Arbeitnehmer, 
der sich den Rücken gebrochen hat, weil er auf dem Weg von 
seinem Schlafzimmer zu seinem „Home Office“ ausgerutscht 
war, die Arbeitsunfallversicherung in Anspruch nehmen kann – 
was für den sozialen Schutz der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz 
bedeutsam ist. Die deutschen gesetzlichen Unfallversicherungen 
decken Wegeunfälle im Rahmen ihrer Arbeitsunfallversicherung 
ab. Dem Urteil zufolge befand sich der Arbeitnehmer technisch 
gesehen auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz (Holmes, 2021).

Verringerung der 
gesundheitlichen Auswirkungen

Um den Bedürfnissen der versicherten Bevölkerung besser gerecht 
zu werden – insbesondere im Hinblick auf die Bereitstellung 
von finanzieller Unterstützung in Notfällen –, haben sich die 
Sozialversicherungsträger rasch angepasst. In Dänemark, Irland 
und Schweden beispielsweise wurde die Wartezeit für den Bezug 
von Geldleistungen bei Krankheit für Personen aufgehoben, 
die mit COVID-19 infiziert oder medizinisch zur Selbstisolierung 
verpflichtet sind. Spanien führte während der ersten Welle 
spezielle Unterstützungsmaßnahmen für Selbstständige ein, 
um im Falle einer Infektion oder einer notwendigen Quarantäne 
einen Einkommensersatz zu gewährleisten.

Die französische Landeskasse für Krankenversicherung (Caisse 
nationale de l’assurance maladie – CNAM) schuf ein Online-
Antragssystem für Krankengeld. Später wurde der Zugang zu 
ihren Dienstleistungen durch einen Chatbot-Dienst erweitert. 
Die CNAM vereinfachte auch eine Reihe von Verfahren, um bei 
Krankheit und Kinderbetreuungsurlaub den Leistungszugang zu 
erleichtern. In ganz Europa wurden in der letzten Zeit anhaltende 
Bemühungen unternommen, um die Online-Informations- und 
Kommunikationskanäle zu stärken, wie etwa telefonische Bewertung 
oder medizinische Online-Beurteilungen in Deutschland, Italien 
oder Norwegen.

Damit der Zugang zu verfügbaren Krankenhausbetten gewährleistet 
war, gab es in ganz Europa eine grenzüberschreitende Ad-hoc-
Koordinierung, um den massiven Zustrom von COVID-19-Patienten 
zu versorgen sowie die Kontinuität der grundlegenden und kritischen 
medizinischen Versorgung für andere Patienten zu garantieren.

Als präventiven Ansatz zum Schutz der Gesundheit der Beschäftigten 
haben die deutschen gesetzlichen Unfallversicherungen während 
der Pandemie eine branchenorientierte Gesundheitsstrategie für 
das Gastgewerbe, die Hotellerie und die Lebensmittelbranche 
entwickelt sowie ein neues Arbeitsschutzmanagementsystem für 
die Bodenabfertigung auf Flughäfen erarbeitet.

Auch die Sozialversicherungsträger haben Präventivmaßnahmen 
ergriffen, um ihre eigenen Mitarbeiter während der Pandemie zu 
schützen. Einige Beispiele dafür sind die vom belgischen ONEM 
geführten Programme für das Wohlbefinden der Mitarbeiter 
und Gesundheitskampagnen.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die europäischen Systeme der sozialen Sicherheit haben schnell 
und effizient auf die COVID-19-Krise reagiert und in einigen Fällen 
– über ihr herkömmliches Mandat hinaus – auf nationaler Ebene 
eine Schlüsselrolle gespielt. Es wurde eine Fülle von Maßnahmen 
und Programmen eingeführt, um Arbeitslosen, Selbstständigen, 
Familien mit Kindern und anderen gefährdeten Gruppen einen 
zugänglichen und angemessenen Sozialschutz zu bieten. Bei diesen 
Notfallmaßnahmen handelt es sich in der Regel um befristete 
Geldleistungen, wie z.B. Einkommensbeihilfen oder Lohnzuschläge, 
oder um befristete Zuschüsse für Kurzzeitarbeit oder ähnliche 
Maßnahmen, die auf die Erhaltung des Arbeitsplatzes abzielen.

Um der Krise zu trotzen, haben die Arbeitgeber in der 
europäischen Region Unterstützung erhalten in Form von 
ermäßigten Beitragssätzen, befristeten Befreiungen von der 
Beitragspflicht sowie von verlängerten Fristen für die Zahlung 
ihrer Sozialversicherungsbeiträge. Die Arbeitsunfallversicherungen 
haben den Arbeitgebern ausführliche Anleitungen zu Fragen 
der öffentlichen Gesundheit und zur Risikobewertung gegeben, 
um sichere und gesunde Arbeitsumgebungen zu schaffen. In vielen 
Ländern wurde COVID-19 für Beschäftigte des Gesundheitswesens als 
Berufskrankheit anerkannt, ohne dass ein kausaler Zusammenhang 
zwischen der Infektion und der Art der Arbeit nachgewiesen werden 
muss, was den Anspruch auf Entschädigung für Beschäftigte des 
Gesundheitswesens erheblich erleichtert.

Die Institutionen der sozialen Sicherheit haben in großem Umfang 
digitale Technologien genutzt, sei es, um neue Mitarbeiter 
einzustellen oder um die Dienstleistungen für ihre Kunden zu 
verbessern. Einige Länder haben die Gelegenheit ergriffen, 
ein behördenübergreifendes Netzwerk zu schaffen, um die 
Auswirkungen von COVID-19 auf die Beschäftigung und den 
Sozialschutz gemeinsam zu überwachen und anzugehen. Diese 
Entwicklungen sind Ausdruck des gemeinsamen Bestrebens in 
der Verwaltung der sozialen Sicherheit nach Exzellenz, damit 
sichergestellt wird, dass die Dienstleistungen, Leistungen und 
Notfallmaßnahmen der sozialen Sicherheit angemessen sind und 
wirksam und rechtzeitig erbracht werden.

Mit Blick auf die Zukunft analysieren die Institutionen der sozialen 
Sicherheit und die nationalen Regierungen die Erkenntnisse aus der 
jüngsten Zeit und versuchen, aus ihren Erfahrungen während der 
Pandemie Kapital zu schlagen, um die Systeme und Dienstleistungen 
der sozialen Sicherheit zu verbessern.
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• Als Reaktion auf die Pandemie bestand das vorrangige Ziel der Regierungen 
und Sozialversicherungsträger der gesamten europäischen Region darin, 
die am stärksten betroffenen Bevölkerungsgruppen zu schützen. Um den 
wirtschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Herausforderungen 
zu begegnen, wurden Schutz- und Präventionsmaßnahmen getroffen, 
insbesondere in den Bereichen Beschäftigung, Gesundheit und 
soziale Sicherheit.

• Zu den beschlossenen Notmaßnahmen im Bereich der sozialen Sicherheit 
gehören der Beschäftigungsschutz, die Unterstützung von Menschen, 
die ihren Arbeitsplatz verloren haben, und die Unterstützung von 
gefährdeten Gruppen und Familien. Darüber hinaus wurden die betroffenen 
Unternehmen durch Erleichterungen bei den Sozialversicherungsbeiträgen 
und durch Hilfsprogramme für Arbeitsschutzmaßnahmen unterstützt.

• In den EU-Mitgliedstaaten hat sich auf vielfältige Weise die 
grenzüberschreitende soziale Solidarität gezeigt, von der Lieferung 
medizinischer Hilfsgüter über den Zugang zu verfügbaren 
Krankenhausbetten bis hin zur Ermöglichung von Flexibilität beim 
Einzug von Sozialversicherungsbeiträgen für Grenzgänger, die von zu 
Hause aus arbeiten mussten.

• Trotz der beispiellosen Herausforderungen, die die Pandemie mit sich 
brachte, haben die Institutionen der sozialen Sicherheit die Kontinuität 
der Dienstleistungen sichergestellt und waren häufig die erste offizielle 
Anlaufstelle für Einzelpersonen, Familien, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, 
wenn sie Unterstützung in Notfällen benötigten.

• Die umfassenden Systeme der sozialen Sicherheit in der Region, 
die sich auf gut geführte und anpassungsfähige Institutionen stützen, 
haben gezeigt, dass sie auf eine noch nie dagewesene Krise wirksam 
reagieren können.

• Der strategische Einsatz digitaler Instrumente zur Informationsübermittlung, 
zur Beitragserhebung oder zur Schulung der Mitarbeiter der sozialen 
Sicherheit war von unschätzbarem Wert. Auf nationaler Ebene war der 
Einsatz digitaler Mittel zur Unterstützung der Koordinierung zwischen 
den Trägern der sozialen Sicherheit und anderen Institutionen von 
grundlegender Bedeutung für die Umsetzung der staatlichen Maßnahmen.

• Die laufenden Investitionen in die Digitalisierung der Arbeitsabläufe 
sind für die weitere Entwicklung effektiver kundenorientierter Systeme 
und Dienstleistungen der sozialen Sicherheit unerlässlich.
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